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Hinweis: 
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Von anderen Ressorts aus erfolgt der Zugang über „Externe Informationsangebote, Ressortübergreifende 
Informationen" und unter Landesrecht „Gesetz- und Verordnungsblatt". 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter sowie die Sammlung aller.geltenden Gesetze 
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Die Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW) ist auch auf 
CD-ROM erhältlich. Die CD-ROM gewährt auch das Recht zur Nutzung des Internet-Angebotes der 
Redaktion (GV. NRW., SGV. NRW., MBl. NRW.). Bestellformulare finden sich in den Nummern 3 und 4 des 
GV. NRW. 1999, ebenso im Internet-Angebot. 

Zur Zeit befindet sich die Redaktion in einer Phase der Umstellung auf elektronische Arbeitsweise. Dies 
hat leider zur Folge, daß Ergänzungslieferungen zur SGV. NRW. nur verzögert erstellt werden können. 
Die Redaktion bemüht sich, die noch ausstehenden Nachlieferungen so schnell wie möglich zu erstellen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 
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Bekanntmachung 
der Genehmigung der 23. Änderung 

des Gebietsentwicklungsplanes 
für den Regierungsbezirk Münster, 

Teilabschnitt Nördliches Ruhrgebiet 
im Gebiet der Stadt Bottrop 

Vom 22. Mai 2000 

Der Bezirksplanungsrat des Regierungsbezirks Mün­
ster hat in seiner Sitzung am 20. März 2000 die Aufstel­
lt.ing der 23. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für 
den Regierungsbezirk Münster, Teilabschnitt Nördliches 
Ruhrgebiet im Bereich der Stadt Bottrop (Darstellung 
eines Freizeit- und Erholungsschwerpunktes - Alpin 
Center Ruhr) beschlossen. 

Diese Ändenmg habe ich mit Erlass vom 22. Mai 2000 -
VI B 1 - 60.92.19 - gemäß § 16 Abs. 1 des Landesplanungs­
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29. Juni 1994 (GV. NRW. S. 474) im Einvernehmen mit den 
fachlich zuständigen Landesministerien genehmigt. 

Gemäß § 16 Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes werden 
die in der Änderung des Gebietsentwicklungsplanes 
enthaltenen Darstellungen mit der Bekanntmachung der 
Genehmigung Ziele der Raumordnung und Landespla­
nung. 

Die 23. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für 
den Regierungsbezirk Münster wird beim Ministerium 
für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft (Landes­
planungsbehörde) in Düsseldorf, bei der Bezirksregie­
rung Münster (Bezirksplanungsbehörde) sowie bei der 
Stadt Bottrop zur Einsicht für jedermann niedergelegt. 

Die Bekanntmachung der Genehmigung der Änderung 
des Gebietsentwicklungsplanes im Gesetz- und Verord­
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt 
nach § 16 Abs. 2 Satz 1 des Landesplanungsgesetzes. 

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
folgendes hin: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbei­
tung und Aufstellung der Änderung des Gebietsentwick­
lungsplanes ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
unter Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres 
nach dieser Bekanntmachung bei der Bezirksregierung 
Münster (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht wor­
den ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes oder deren 
Bekanntmachung verletzt worden sind. 

Düsseldorf, den 31. Mai 2000 
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Ministerium für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

P. W. Schneider 

- GV. NRW. 2000 S. 500. 

Verordnung . 
über die zentrale Vergabe von Studienplätzen 

in Nordrhein-Westfalen 
(Vergabeverordnung NRW- VergabeVO NRW) 

Vom 31. Mai 2000 

Aufgrund von § 1 und § 2 Satz 1 des Gesetzes zur 
Ratifizierung des Staatsvertrages über die Vergabe von 
Studienplätzen vom 14. März 2000 (GV. NRW. S. 238) in 
Verbindung mit Artikel 16 Abs. 1 Nr. 1 bis 13 des 
Staatsvertrages über die Vergabe von Studienplätzen 
vom 24. Juni 1999 und§§ 10 und 11 des Zweiten Gesetzes 
über die Zulassung zum Hochschulstudium in Nord-

rhein-Westfalen (Hochschulzulassungsgesetz NW 1993 -
HZG NW 1993) vom 11. Mai 1993 (GV. NRW. S. 204), 
geändert durch Artikel V des Gesetzes vom 6. Juli 1993 
(GV. NRW. S. 476) wird verordnet: 

Inhaltsübersicht 

Erster Teil 
Vergabe von Studienplätzen 

I. Allgemeines 

§ 1 Anwendungsbereich 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
§ 3 Frist und Form der Anträge, Ausschluss vom Ver­

fahren 
§ 4 Besondere Erklärungspflichten 
§ 5 Zulassungsbescheid der Zentralstelle 

II. Verteilungsverfahren 

§ 6 Zulassungsantrag 
§ 7 Ablauf des Verfahrens 
§ 8 Verteilung 

III. Allgemeines Auswahlverfahren 

§ 9 Zulassungsantrag 
§ 10 Besonderer öffentlicher Bedarf 
§ 11 Ablauf des Verfahrens 
§ 12 Quoten 
§ 13 Auswahl nach einem Dienst aufgrund früheren 

Zulassungsanspruchs 
§ 14 Auswahl nach dem Grad der Qualifikation 
§ 15 Landesquoten 
§ 16 Zurechnung zu den Landesquoten 
§ 17 Auswahl nach Wartezeit 
§ 18 Auswahl nach dem Ergebnis des Auswahlverfahrens 

der Hochschulen 
§ 19 Beteiligung am Auswahlverfahren der Hochschulen 
§ 20 Zulassung im Auswahlverfahren der Hochschulen 
§ 21 Auswahl nach Härtegesichtsptmkten 
§ 22 Auswahl der Bewerberinnen: und Bewerber mit 

besonderer Hochschulzugangsberechtigung 
§ 23 Auswahl für ein Zweitstudium 
§ 24 Ranggleichheit 

Zweiter Teil 
Sonstige Bestimmungen 

§ 25 Ausländerzulassung durch die Hochschulen 
§ 26 Abschluss des Verfahrens 
§ 27 Vergabe verfügbar gebliebener Studienplätze durch 

die Hochschulen 
§ 28 Teilstudienplätze 

Dritter Teil 
Besondere Vorschriften 

für das Land Nordrhein-Westfalen 

I. Zulassungsverfahren der Zentralstelle 

§ 29 Zentrale Landesverfahren 
§ 30 Lehramtsstudiengänge 

· § 31 Bewerberinnen und Bewerber mit Fachhochschul­
reife 

§ 32 Grad der studiengangbezogenen Eignung 

II. Zulassungsverfahren der Hochschulen 

§ 33 Örtliche Zulassungsbeschränkungen 
§ 34 Grad der studiengangbezogenen Eignung 
§ 35 Beruflich Qualifizierte 
§ 36 Aufbau-, Ergänzungs- und Zusatzstudiengänge 
§ 37 Zulassungsbeschränkungen in höheren Fachsemes­

tern 
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§ 38 Vergabe der Studienplätze in höheren Fachsemes­
tern 

§ 39 Studiengang Medizin 

§ 40 Inkrafttreten 

Anlage 1 

Vierter Teil 
Schlussvorschriften 

In das Verfahren der Zentralstelle einbezogene 
Studiengänge (zu § 1 Abs. 1 Satz 4) 

Anlage 2 
Zuordnung der Kreise und kreisfreien Städte zu den 
Studienorten (zu § 8 Abs. 1 Satz 3) 

Anlage 3 
Ermittlung der Durchschnittsnote (zu § 14 Abs. 1) 

Anlage 4 
Ermittlung der Messzahl bei der Auswahl für ein 
Zweitstudium (zu § 23 Abs. 2 Satz 2) 

Anlage 5 
Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber nach 
§ 35 Abs. 2 

Erster Teil 
Vergabe von Studienplätzen 

I. Allgemeines 

§ 1 
Anwendungsbereich 

(1) Die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplät­
zen (Zentralstelle) vergibt die Studienplätze des ersten 
Fachsemesters der in das zentrale Vergabeverfahren 
einbezogenen Studiengänge an Deutsche sowie an aus­
ländische Staatsangehörige oder Staatenlose, die im 
Sinne dieser Verordnung Deutschen gleichgestellt sind. 
Deutschen gleichgestellt sind hiernach: 

1. Staatsangehörige eines anderen Mitgliedsstaates der 
Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaa­
tes des Abkommens über den Europäischen Wirt­
schaftsraum, 

2. in der Bundesrepublik Deutschland wohnende Kinder 
von Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedsstaates 
der Europäischen Union oder von Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
sofern diese Staatsangehörigen in der Bundesrepublik 
Deutschland beschäftigt sind oder gewesen sind, 

3. in der Bundesrepublik Deutschland "\vohnende andere 
Familienangehörige im Sinne des Art. 10 der Verord­
nung (EWG) Nr. 1612/68 von Staatsangehörigen eines 
anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Union 
oder von Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, sofern diese Staatsan­
gehörigen in der Bundesrepublik Deutschland be­
schäftigt sind, sowie 

4. sonstige ausländische Staatsangehörige oder Staaten­
lose, die eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 
besitzen. 

Wer nach Satz 2 Deutschen gleichgestellt ist, wird nach 
den für Deutsche geltenden Bestimmungen am Vergabe­
verfahren beteiligt. Die in das zentrale Vergabeverfahren 

Anlage 1 einbezogenen Studiengänge sind in Anlage 1 aufgeführt. 
Sie gliedern sich in Studiengänge des Verteilungsverfah­
rens und Studiengänge des allgemeinen Auswahlverfah­
rens. 

(2) Soweit die Zentralstelle besondere zentrale oder 
gemeinsame Verteilungs- oder Auswahlverfahren für 
Studiengänge an Hochschulen (außer Fachhochschulen) 
einzelner oder mehrerer Länder durchführt, werden die 
Studienplätze dieser Studiengänge zusammen mit den 

Studienplätzen der in Absatz 1 genannten Studiengänge 
in einem Verfahren nach dieser Verordnung vergeben. 

§2 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung bedeutet: 

1. ,,Vergabeverfahren" 
die auf einen Zulassungstermin (Sommersemester oder 
Wintersemester) bezogene Vergabe von Studienplät­
zen, 

2. ,,Hauptantrag" 
der Zulassungsantrag für den an erster Stelle genann­
ten Studiengang, 

3. ,,Hilfsantrag" 
der Zulassungsantrag für den an zweiter Stelle ge­
nannten Studiengang, 

4. ,,Studienort" 
eine Hochschule oder ein Teil einer Hochschule, 

5. ,,Durchschnittsnote" 
die Gesamtnote oder Durchschnittsnote, 

6. ,,Teilstudienplatz" 
ein Studienplatz, bei dem die Zulassung auf den ersten 
Teil eines Studiengangs beschränkt ist, weil das Wei­
terstudium an einer deutschen Hochschule nicht ge­
währleistet ist, 

7. ,,deutsche Hochschulzugangsberechtigung" 
eine in der Bundesrepublik Deutschland oder an einer 
deutschen Auslandsschule erworbene Hochschulzu­
gangsberechtigung; ausgenommen sind Hochschulzu­
gangsberechtigungen, die ausschließlich nach auslän­
dischem Recht erworben wurden, 

8. ,,deutsche Hochschule" 
eine in der Bundesrepublik Deutschland gelegene 
Hochschule. 

§3 
Frist und Form der Anträge, 
Ausschluss vom Verfahren 

(1) Der Zulassungsantrag muss für das Sommersemes­
ter bis zum 15. Januar, für das Wintersemester bis zum 
15. Juli bei der Zentralstelle eingegangen sein (Aus­
schlussfristen). 

(2) Anträge, die nach dieser Verordnung ergänzend zum 
Zulassungsantrag gestellt werden können, sind mit dem 
Zulassungsantrag zu stellen. 

(3) Stellt jemand mehrere Zulassungsanträge, wird nur 
über den letzten fristgerecht eingegangenen Zulassungs­
antrag entschieden. 

(4) Die Zentralstelle bestimmt die Form des Zulas­
sungsantrags und der Anträge nach Absatz 2. Sie be:­
stimmt auch die Unterlagen, die den Anträgen mindes­
tens beizufügen sind, sowie deren Form. Sie ist nicht 
verpflichtet, den Sachverhalt von Amts wegen zu ermit­
teln. Zulassungsanträge können durch Telefax nicht 
wirksam gestellt werden. 

(5) Wer die Bewerbungsfrist versäumt, ist vom Verga­
beverfahren ausgeschlossen. Ist ein Zulassungsantrag 
fristgerecht gestellt worden, kann die Zentralstelle nach­
träglich eingereichte Unterlagen für das Sommersemes­
ter spätestens bis zum 15. Februar, für das Wintersemes­
ter spätestens bis zum 19. August (Ausschlussfristen) 
berücksichtigen, solange der Verfahrensablauf dies noch 
zulässt. Dies gilt auch für die Versicheru~gen an Eides 
statt nach§ 4 sowie den Nachtrag und die Anderung von 
Studiengang- und Studienortwünschen. Entspricht der 
Zulassungsantrag bei Ablauf der Frist nach Satz 2 nicht 
den rechtlichen Mindestanforderungen oder fehlen not­
wendige Unterlagen, gilt Satz 1 entsprechend. 

(6) Vom Vergabeverfahren ist ausgeschlossen, wer für 
den Studie_ngang seines Haupt- oder Hilfsantrags im 
Zeitpunkt der Antragstellung an einer deutschen Hoch­
schule als Studentin oder Student eingeschrieben ist; dies 
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gilt nicht im Fall der Einschreibung für einen Teilstu­
dienplatz oder bei Nachweis schwerwiegender persönli­
cher, insbesondere gesundheitlicher oder familiärer 
Gründe für einen Studienartwechsel. Wer in dem gewähl­
ten Studiengang bereits an einer deutschen Hochschule 
eingeschrieben war, kann seine Zulassung in diesem 
Studiengang sowohl im Verfahren der Zentralstelle für 
einen Studienplatz des ersten Fachsemesters als auch 
nach Maßgabe der Vorschriften für die Zulassung zu 
höheren Fachsemestem beantragen. 

§4 
Besondere Erklärungspflichten 

(1) Jede Bewerberin und jeder Bewerber hat an Eides 
statt zu versichern, dass sie oder er im Zeitpunkt der 
Antragstellung nicht für einen beantragten Studiengang 
an einer deutschen Hochschule als Studentin oder Stu­
dent eingeschrieben ist. 

(2) Alle Bewerberinnen und Bewerber für einen Stu­
diengang des allgemeinen Auswahlverfahrens haben an 
Eides statt zu versichern, ob sie bereits an einer deut­
schen Hochschule ein Studium abgeschlossen haben oder 
als Studentin oder Student eingeschrieben waren, gege­
benenfalls, für welche Zeit. 

§ 5 
Zulassungsbescheid der Zentralstelle 

Im Zulassungsbescheid bestimmt die Zentralstelle ei­
nen Termin, bis zu dem die Zugelassenen gegenüber der 
im Zulassungsbescheid genannten Hochschule zu erklä­
ren haben, ob der Studienplatz angenommen wird. Liegt 
die Erklärung bis zu diesem Termin der Hochschule nicht 
vor oder lehnt die Hochschule eine Einschreibung ab, 
weil sonstige Einschreibvoraussetzungen nicht vorliegen, 
wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 

II. Verteilungsverfahren 

§ 6 
Zulassungsantrag 

Im Zulassungsantrag sind ein Studiengang und ge­
wünschte Studienorte in einer Reihenfolge anzugeben. 

§ 7 
Ablauf des Verfahrens 

(1) Wer sich im Verteilungsverfahren bewirbt, erhält 
einen Studienplatz. Zunächst werden die verfügbaren 
Studienplätze entsprechend den Studienartwünschen 
verteilt (erste Verfahrensstufe). Wer in der ersten Verfah­
rensstufe nicht zugelassen werden kann, erhält entspre­
chend seinen Studienort-wünschen in einer zweiten Ver­
fahrensstufe einen Studienplatz. 

(2) Für die Zulassung von nicht nach § 1 Abs. 1 Satz 3 
Deutschen gleichgestellten ausländischen Staatsangehö­
rigen und Staatenlosen durch die Hochschulen sind vor 
der Durchführung der ersten Verfahrensstufe je Studien­
ort 5 vom Hundert der festgesetzten Zulassungszahlen 
vorzubehalten. 

(3) Die Hochschulen teilen der Zentralstelle unverzüg­
lich nach Ablauf der Erklärungsfrist für die Annahme des 
Studienplatzes nach § 5 Satz 1 mit, wen sie eingeschrie­
ben und über welche Einschreibanträge sie noch nicht 
entschieden haben. Spätestens zum Beginn der Nach­
rückverfahren eines Auswahlverfahrens teilen sie mit, 
wie viele Studienplätze im Rahmen der Quote nach 
Absatz 2 endgültig besetzt worden sind. 

(4) Die Zentralstelle kann durch Überbuchung der 
Zulassungszahlen berücksichtigen, dass Studienplätze 
voraussichtlich nicht angenommen werden. 

§8 
Verteilung 

(1) Können an einem Studienort nicht alle Bewerberin­
nen und Bewerber zugelassen werden, die diesen Stu­
dienort an gleicher Stelle im Zulassungsantrag genannt 
haben, werden zunächst 17,5 vom Hundert der Studien-

plätze nach dem nach§ 14 bestimmten Grad der Qualifi­
kation vergeben; bei der Zulassung für ein Zweitstudium 
gilt das Ergebnis der Abschlussprüfung des Erststudiums 
als Grad der Qualifikation. Im Übrigen wird über die 
Zulassung an diesem Studienort in der nachstehenden 
Rangfolge entschieden: 

1. nachgewiesene Schwerbehinderung im Sinne des Ge­
setzes zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehin­
derter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft (Schwerbe­
hindertengesetz - SchwbG) in der Fassung der Be­
kanntmachung vom 26. August 1986 (BGBl I S. 1421, 
1550), zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 
19. Dezember 1997 (BGBl I S. 3158), in der jeweils 
geltenden Fassung, 

3. einzige Wohnung oder Hauptwohnung mit dem Ehe­
gatten oder den Kindern in den dem Studienort 
zugeordneten Kreisen und kreisfreien Städten, 

3. Anerkennung des ersten Studienartwunsches nach 
Absatz 3, 

4. einzige Wohnung oder Hauptwohnung bei den Eltern 
in den dem Studienort zugeordneten Kreisen und 
kreisfreien Städten, 

5. keiner der vorgenannten Gründe. 

Die Zuordnung von Kreisen und kreisfreien Städten zu 
den einzelnen Studienorten ergibt sich aus Anlage 2. Anlage 2 

(2) Besteht bei der Zulassung nach Absatz 1 Satz 1 
Ranggleichheit, entscheidet die Rangfolge nach Absatz 1 
Satz 2. Besteht bei der Zulassung nach Absatz 1 Satz 2 
Ranggleichheit, entscheidet der Grad der Qualifikation 
nach Absatz 1 Satz 1. Im Übrigen entscheidet bei 
Ranggleichheit das Los. 

(3) Für den im Zulassungsantrag an erster Stelle 
genannten Studienort kann ein Antrag auf bevorzugte 
Berücksichtigung gestellt werden. Dem Antrag soll nur 
stattgegeben werden, wenn die Zulassung an einem 
anderen Studienort unter Anlegung eines strengen Maß­
stabs mit erheblichen Nachteilen verbunden wäre. Hier­
bei kommen insbesondere eigene gesundheitliche, fami­
liäre oder wirtschaftliche Umstände sowie wissenschaft­
liche Gründe in Betracht. 

(4) Soweit in einem Zulassungsantrag 

1. die Ludwig-Maximilians-Universität München und 
die Technische Universität München oder 

2. die Freie Universität Berlin, die Humboldt-Universität 
Berlin und die Technische Universität Berlin 

als Studienorte unmittelbar nacheinander genannt wer­
den, werden die Ortswünsche für diese Studienorte 
innerhalb der für den zuerst genannten dieser Studien­
orte angegebenen Ortspräferenz nacheinander berück­
sichtigt. 

(5) Kann kein Studienplatz an den genannten Studien­
orten zugewiesen werden, wird ein Studienplatz an einem 
anderen Studienort angeboten. 

III. Allgemeines Auswahlverfahren 

§ 9 
Zulassungsantrag 

(1) Am Vergabeverfahren wird nur beteiligt, wer bis 
zum Ablauf der Frist nach § 3 Abs. 1 die Hochschulzu­
gangsberechtigung für den gewählten Studiengang er­
worben hat. Werden mehrere Hochschulzugangsberechti­
gungen vorgelegt, soll für jeden gewünschten Studien­
gang angegeben werden, auf welche der Zulassungsan­
trag gestützt wird. Fehlt eine derartige Angabe, wird dem 
Zulassungsantrag die zuerst erworbene Hochschulzu­
gangsberechtigung zugrunde gelegt. 

(2) Im Zulassungsantrag dürfen bis zu zwei Studien­
gänge (Haupt- und Hilfsantrag), bei einem Zweitstudien­
antrag nur ein Studiengang (Hauptantrag) genannt wer­
den. Soweit ein Studiengang des Verteilungsverfahrens 
im Hilfsantrag genannt wird, gilt er als Studiengang des 
allgemeinen Auswahlverfahrens. 
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(3) Für jeden Studiengang sind gewünschte Studienorte 
in einer Reihenfolge anzugeben. 

(4) Wer zum Bewerbungsstichtag das 55. Lebensjahr 
vollendet hat, wird an einem Auswahlverfahren nur 
beteiligt, wenn für das beabsichtigte Studium unter 
Beliicksichtigung der persönlichen Situation der Bewer­
berin oder des Bewerbers schwerwiegende wissenschaft­
liche oder berufliche Gründe sprechen. 

§ 10 
Besonderer öffentlicher Bedarf 

Das Bundesministerium der Verteidigung teilt der 
Zentralstelle für das Sommersemester bis zum 15. Januar, 
für das Wintersemester bis zum 15. Juli (Ausschlussfris­
ten) unter Angabe einer Reihenfolge mit, wen es für die 
Studienplätze benennt, die dem Sanitätsoffizierdienst 
der Bundeswehr vorbehalten sind. Wer einen Studien­
platz aus dieser Quote erhält, kann nicht nach anderen 
Bestimmungen dieser Verordnung zugelassen werden. 

§ 11 
Ablauf des Verfahrens 

(1) Zunächst wird über die Hauptanträge entschieden 
(Hauptverfahren). Die dam1 noch verfügbaren Studien­
plätze werden in Nachrückverfahren vergeben; dabei 
wird zunächst nur berücksichtigt, wer den Studiengang 
im Hauptantrag genannt hat. Sind danach noch Studien­
plätze verfügbar, wird berücksichtigt, wer den Studien­
gang im Hilfsantrag genannt hat. An N achrückverfahren 
nimmt teil, wer bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
zugelassen ist; die Zulassung für einen Teilstudienplatz 
bleibt dabei unberücksichtigt. 

(2) Wer in einer oder in mehreren nach § 12 zu 
bildenden Quoten zu berücksichtigen ist, wird auf allen 
entsprechenden Ranglisten geführt. Bei der Auswahl 
werden die Ranglisten in folgender Reihenfolge berück­
sichtigt: 

1. Auswahl nach einem Dienst aufgrund früheren Zulas­
sungsanspruchs nach § 13, 

2. Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber mit beson­
derer Hochschulzugangsberechtigung nach § 22 und 
Auswahl für ein Zweitstudium nach § 23, 

3. Auswahl nach dem Grad der Qualifikation nach § 14, 

4. Auswahl nach Wartezeit nach§ 17, 

5. Auswahl nach Härtegesichtspunkten nach § 21. 

(3) Die nach Absatz 2 Ausgewählten lässt die Zentral­
stelle nach den Vorschriften des § 8 Abs. 1 bis 4 zu. Bei der 
~uswahl und der Verteilung kann die Zentralstelle durch 
Uberbuchung der Zulassungszahlen berücksichtigen, 
dass ausgewählte Bewerberinnen und Bewerber, die sich 
in der Wahl der Studienorte beschränkt haben, voraus­
sichtlich nicht verteilt werden können und Studienplätze 
voraussichtlich nicht angenommen werden. 

(4) Die Hochschulen teilen der Zentralstelle unverzüg­
lich nach Ablauf der Erklärungsfrist für die.Annahme des 
Studienplatzes nach § 5 Satz 1 mit, wen sie eingeschrie­
ben und über welche Einschreibanträge sie noch nicht 
entschieden haben. Spätestens zum .Beginn der Nach­
rückverfahren teilen sie mit, wie viele Studienplätze im 
Rahmen der Quote nach§ 12 Abs. 1 Nr. 1 endgültig besetzt 
worden sind. Die Zentralstelle stellt nach Eingang der 
Mitteilungen der Hochschulen unverzüglich die Anzahl 
der noch verfügbaren Studienplätze fest und vergibt sie 
in Nachrückverfahren. 

(5) Die Zentralstelle teilt spätestens bis zum 1. Septem­
ber oder 28. Februar den Hochschulen mit, wer am 
Auswahlverfahren der jeweiligen Hochschule zu beteili­
gen ist. Spätestens bis zum 23. September oder 21. März 
teilen die Hochschulen der Zentralstelle mit, wen sie 
ausgewählt haben. Absatz 4 Satz 1 gilt entsprechend. 

§ 12 
Quoten 

(1) Von den festgesetzten Zulassungszahlen sind je 
Studienort vorweg abzuziehen: 

l. für die Zulassung von ausländischen Staatsangehöri­
gen oder Staatenlosen, die nicht nach § 1 Abs. 1 Satz 2 
Deutschen gleichgestellt sind, 5 vom Hundert, 

2. für die Zulassung im Sanitätsoffizierdienst der Bun­
deswehr 

a) 1,7 vom Hundert im Studiengang Medizin, 
b) 0,5 vom Hundert im Studiengang Pharmazie, 
c) 0,1 vom Hundert im Studiengang Tiermedizin, 
d) 1,5 vom Hundert im Studiengang Zahnmedizin. 

(2) Darüber hinaus sind von der Gesamtzahl der 
festgesetzten Zulassungszahlen, vermindert um die Zahl 
der nach einem Dienst aufgrund früheren Zulassungsan­
spruchs Auszuwählenden, vorweg abzuziehen: 

l. 2 vom Hundert für Fälle außergewöhnlicher Härte, 

2. 0,2 vom Hundert für die Auswahl der Bewerberinnen 
und Bewerber mit besonderer Hochschulzugangsbe­
rechtigung, 

3. 3 vom Hundert für die Auswahl für ein Zweitstudium. 

Der Anteil der für Bewerberinnen und Bewerber mit 
besonderer Hochschulzugangsberechtigung vorweg ab­
gezogenen Studienplätze an der Gesamtzahl der Studien­
plätze darf nicht größer sein als ihr Anteil an der 
Bewerbergesamtzahl. Für jede Quote nach Satz 1 muss 
mindestens ein Studienplatz zur Verfügung gestellt wer­
den. 

(3) Die verbleibenden Studienplätze, vermindert um die 
Zahl der nach einem Dienst aufgrund früheren Zulas­
sungsanspruchs Auszuwählenden, werden 

l. nach dem Grad der Qualifikation, 

2. nach Wartezeit und 

3. nach dem Ergebnis des Auswahlverfahrens der Hoch-
schulen 

im Verhältnis von 55 zu 25 zu 20 vergeben. Verfügbar 
gebliebene Studienplätze nach den Absätzen 1 und 2 
werden der Quote nach Satz 1 Nr. 1 hinzugerechnet. 
Verfügbar gebliebene Studienplätze nach Satz 1 Nr. 3 
werden der Quote nach Satz 1 Nr. 2 hinzugerechnet. Die 
Studienplätze nach Satz 1 Nr. 3 werden entsprechend den 
je Studienort festgesetzten Zulassungszahlen anteilig auf 
die Studienorte aufgeteilt. 

(4) Die Quoten nach den Absätzen 2 und 3 werden nur 
gebildet, wenn die Zahl der Bewerberinnen und Bewer­
ber, die den betreffenden Studiengang im Hauptantrag 
genannt haben, die Zahl der im Rahmen dieser Quoten 
verfügbaren Studienplätze übersteigt; dies gilt entspre­
chend bei der Entscheidung über den Hilfsantrag. Die 
Quoten nach Absatz 1 Nr. 1 und nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 
werden nur im Hauptverfahren gebildet. 

§ 13 
Auswahl nach einem Dienst 

aufgrund früheren Zulassungsanspruchs 

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die 

l. eine Dienstpflicht nach Artikel 12 a des Grundgesetzes 
erfüllt oder eine solche Dienstpflicht oder entspre­
chende Dienstleistungen auf Zeit übernommen haben 
bis zur Dauer von drei Jahren, 

2. mindestens zwei Jahre Entwicklungsdienst nach dem 
Entwicklungshelfergesetz vom 18. Juni 1969 (BGBL I 
S. 549) in der jeweils geltenden Fassung geleistet 
haben, 

3. ein freiwilliges soziales Jahr nach dem Gesetz zur 
Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres vom 
17. August 1964 (EGEL I S. 640) in der jeweils geltenden 
Fassung oder ein freiwilliges ökologisches Jahr nach 
dem Gesetz zur Förderung eines freiwilligen ökologi­
schen Jahres vom 17. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2118) 
in der jeweils geltenden Fassung oder im Rahmen eines 
von der Bundesregierung geförderten Modellprojekts 
geleistet haben, 

4. ein Kind unter 18 Jahren oder eine pflegebedürftige 
Person aus dem Kreis der sonstigen Angehörigen bis 
zur Dauer von drei Jahren betreut oder gepflegt haben, 
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(Dienst) 
werden in dem im Hauptantrag genannten Studiengang 
aufgrund früheren Zulassungsanspruchs ausgewählt, 
wenn sie zu Beginn oder während eines Dienstes für 
diesen Studiengang zugelassen worden sind oder wenn zu 
Beginn oder während eines Dienstes für diesen Studien­
gang nicht an allen Hochschulen Zulassungszahlen fest.,. 
gesetzt waren. Der von einem nach § 1 Abs. 1 Satz 2 
Deutschen gleichgestellten ausländischen Staatsangehö­
rigen oder Staatenlosen geleistete Dienst steht einem 
Dienst nach Satz 1 gleich, wenn er diesem gleichwertig 
ist. 

(2) Die.Auswahl nach Absatz 1 Satz 1 muss spätestens 
zum zweiten Vergabeverfahren beantragt werden, das 
nach Beendigung des Dienstes durchgeführt wird. Ist der 
Dienst noch nicht beendet, ist durch Bescheinigung 
glaubhaft zu machen, dass der Dienst bei einer Bewer­
bung für das Sommersemester bis zum 30. April oder bei 
einer Bewerbung für das Wintersemester bis zum 
31. Oktober beendet sein wird. 

(3) Wird die Festlegung einer Rangfolge zwischen den 
nach einem Dienst aufgrund früheren Zulassungsan­
spruchs Auszuwählenden erforderlich, entscheidet das 
Los. · 

(4) Wer aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung 
zuzulassen ist, die sich auf ein bereits abgeschlossenes 
Vergabeverfahren bezieht, ist wie ein vorweg nach einem 
Dienst aufgrund früheren Zulassungsanspruchs Auszu­
wählender zu behandeln. 

§ 14 
Auswahl nach dem Grad der Qualifikation 

Anlage 3 (1) Die Rangfolge wird durch die nach Anlage 3 
ermittelte Durchschnittsnote bestimmt. 

(2) Wer keine Durchschnittsnote nachweist, wird hinter 
die letzte Bewerberin und den letzten Bewerber mit 
feststellbarer Durchschnittsnote eingeordnet. 

(3) Wer nachweist, aus in der eigenen Person liegenden, 
nicht selbst zu vertretenden Gründen daran gehindert 
gewesen zu sein, eine bessere Durchschnittsnote zu 
erreichen, wird auf Antrag mit der besseren Durch­
schnittsnote berücksichtigt. 

§ 15 
Landesquoten 

(1) Für die Auswahl im Hauptantrag nach dem Grad 
der Qualifikation bildet die Zentralstelle Landesquoten, 
sofern in dem jeweiligen Studiengang mehr als 15 Stu­
dienplätze zur Verfügung stehen. 

(2) Die Quote eines Landes bemisst sich zu einem 
Drittel nach seinem Anteil an der Gesamtzahl der 
Bewerberinnen und Bewerber für den betreffenden Stu­
diengang (Bewerberanteil) und zu zwei Dritteln nach 
seinem Anteil an der Gesamtzahl der Achtzehn- bis unter 
Einundzwanzigjährigen (Bevölkerungsanteil). Die sich 
danach für die Länder Berlin, Bremen und Hamburg 
ergebenden Quoten werden um 30 vom Hundert erhöht. 
Die auf die so ermittelten Landesquoten entfallenden 
Studienplätze werden in der Weise errechnet, dass zu­
nächst jeder Landesquote ein Studienplatz zugeteilt wird 
und die verbleibenden Studienplätze nach dem d'Hondt­
schen Höchstzahlverfahren ermittelt werden. 

(3) Bei der Berechnung des Bewerberanteils eines 
Landes wird nur berücksichtigt, wer 

1. den betreffenden Studiengang im Hauptantrag ge­
wählt hat, 

2. für diesen Studiengang zu dem Personenkreis gehört, 
für den eine Auswahl nach dem Grad der Qualifikation 
vorzunehmen ist, und 

3. eine nach den Beschlüssen der Kultusministerkonfe­
renz bei der Berechnung des Bewerberanteils eines 
Landes zu berücksichtigende Hochschulzugangsbe­
rechtigung in dem betreffenden Land erworben hat. 

(4) Für die Berechnung des Bevölkenmgsanteils ist die 
Fortschreibung über die deutsche Wohnbevölkerung 

maßgeblich, die zuletzt vor dem Bewerbungsschluss des 
jeweiligen Vergabeverfahrens vom Statistischen Bundes­
amt veröffentlicht wurde. 

§ 16 
Zurechnung zu den Landesquoten 

(1) Soweit Landesquoten gebildet werden, wird die 
Auswahl für jede Landesquote getrennt unter den Bewer­
berinnen und Bewerbern vorgenommen, die der jeweili­
gen Landesquote zuzurechnen sind. 

(2) Der Ort des Erwerbs der Hochschulzugangsberech­
tigung bestimmt die Zurechnung zu den Landesquoten. 
Wer keiner Landesquote zugerechnet werden kann, wird 
entsprechend den Bevölkerungsanteilen durch das Los 
einer Landesquote zugeordnet. 

(3) Kann das Studienplatzkontingent einer Landes­
quote aus Mangel an Bewerbungen nicht ausgeschöpft 
werden, werden die Studienplätze in entsprechender 
Anwendung des § 15 Abs. 2 auf die übrigen Landesquoten 
verteilt. 

§ 17 
Auswahl nach Wartezeit 

(1) Die Rangfolge wird durch die Zahl der Halbjahre 
seit dem Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung be­
stimmt. Es zählen nur volle Halbjahre vom Zeitpunkt des 
Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung bis zum 
Beginn des Semesters, für das die Zulassung beantragt 
wird. Halbjahre sind die Zeit vom 1. April bis zum 
30. September eines Jahres (Sommersemester) und die 
Zeit vom 1. Oktober eines Jahres bis zum 31. März des 
folgenden Jahres (Wintersemester). 

(2) Wird der Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschulzu­
gangsberechtigung nicht nachgewiesen, wird die Zahl der 
Halbjahre seit dem Erwerb der Hochschulzugangsbe­
rechtigung nicht berücksichtigt. 

(3) Wer nachweist, aus in der eigenen Person liegenden, 
nicht selbst zu vertretenden Gründen daran gehindert 
gewesen zu sein, die Hochschulzugangsberechtigung zu 
einem früheren Zeitpunkt zu erwerben, wird auf Antrag 
bei der Ermittlung der Wartezeit mit dem früheren 
Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschulzugangsberechti­
gung berücksichtigt. 

(4) Die Zahl der Halbjahre wird erhöht um 

1. eins für je sechs Monate Berufsausbildung, höchstens 
jedoch um zwei Halbjahre, wenn damit vor dem 
Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung ein be­
rufsqualifizierender Abschluss außerhalb der Hoch­
schule erlangt worden ist; ist die Hochschulzugangsbe­
rechtigung vor dem 16. Januar 2002 erworben worden, 
wird die Zahl der Halbjahre um bis zu vier erhöht. Dies 
gilt entsprechend, wenn die Ableistung eines Dienstes 
jemanden daran gehindert hat, vor dem Erwerb der 
Hochschulzugangsberechtigung einen berufsqualifi­
zierenden Abschluss außerhalb der Hochschule zu 
erlangen, sofern der berufsqualifizierende Abschluss 
zu einer Erhöhung der Zahl der Halbjahre nach. 
Halbsatz 1 geführt hätte, 

2. eins, wenn nach dem Erwerb der Hochschulzugangs­
berechtigung ein berufsqualifizierender Abschluss 
außerhalb der Hochschule erlangt oder eine Berufstä­
tigkeit von mindestens dreijähriger Dauer ausgeübt 
worden ist, sofern die Berufsausbildung oder die 
Berufstätigkeit vor dem 16. Januar 1998 aufgenommen 
worden ist, 

3. eins, wenn nach dem Erwerb der Hochschulzugangs­
berechtigung 

a) die Erfüllung von Unterhaltspflichten, 
b) die Ableistung eines Dienstes, 
c) Krankheit, 
d) sonstige, nicht selbst zu vertretende Gründe 

jemanden daran gehindert haben, einen berufsqualifi­
zierenden Abschluss außerhalb der Hochschule zu 
erlangen oder eine Berufstätigkeit von mindestens 
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dreijähriger Dauer auszuüben, sofern der berufsquali­
fizierende Abschluss oder die Berufstätigkeit zu einer 
Erhöhung der Zahl der Halbjahre nach Nummer 2 
geführt hätten. 

Der berufsqualifizierende Abschluss und die Berufstä­
tigkeit müssen für das Sommersemester spätestens bis 
zum 15. Februar, für das Wintersemester spätestens bis 
zum 19. August (Ausschlussfristen) abgeschlossen und 
nachgewiesen sein. 

(5) Ein berufsqualifizierender Abschluss nach Absatz 4 
liegt vor bei 

1. Ausbildungsberufen, die in dem Verzeichnis der aner­
kannten Ausbildungsberufe nach § 6 Abs. 2 Nr. 4 des 
Berufsbildungsförderungsgesetzes vom 23. Dezember 
1981 (BGBL I S. 1692) in der jeweils geltenden Fassung 
enthalten sind, 

2. einer Berufsausbildung an einer staatlichen oder 
staatlich anerkannten Berufsfachschule oder Fach­
schule, 

3. einer abgeschlossenen Ausbildung im einfachen oder 
mittleren Dienst der öffentlichen Verwaltung, 

4. einer abgeschlossenen Berufsausbildung, die nach Ar­
tikel 37 Abs. 1 oder 3 des Einigungsvertrages einer 
Berufsausbildung nach den Nummern 1 bis 3 gleichzu­
stellen ist. 

Ein berufsqualifizierender Abschluss nach Absatz 4 
Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 1 mit zweijähriger Ausbildungs­
dauer gilt als nachgewiesen, wenn die Hochschulzu­
gangsberechtigung 

1. an einem Abendgymnasium oder an einem Kolleg, 

2. aufgrund einer in der Bundesrepublik Deutschland 
abgelegten Prüfung über die Befähigung zum Hoch­
schulstudium ohne Reifezeugnis oder für den Hoch­
schulzugang besonders befähigter Berufstätiger oder 

3. nach dem Besuch eines landesrechtlich geregelten 
geschlossenen Vorbereitungskurses durch das Beste­
hen der Abiturprüfung für Nichtschüler, sofern im 
Einzelfall nachgewiesen wird, dass die Voraussetzun­
gen für die Aufnahme in ein Abendgymnasium oder 
Kolleg erfüllt sind, 

erworben worden ist. 

(6) Von der Gesamtzahl der Halbjahre wird die Zahl der 
Halbjahre abgezogen, in denen die Bewerl;:>erin oder der 
Bewerber an einer deutschen Hochschule· als Studentin 
oder Student eingeschrieben war. 

(7) Es wer~en höchstens 16 Halbjahre berücksichtigt. 

§ 18 
Auswahl nach dem Ergebnis 

des Auswahlverfahrens der Hochschulen 

(1) Die Auswahl erfolgt durch die jeweilige Hochschule 

1. nach dem Grad der Qualifikation, 

2. nach dem Ergebnis eines von der Hochschule durchzu­
führenden Gesprächs mit den Bewerberinnen und 
Bewerbern, das Aufschluss über die Motivation und 
die Eignung für das gewählte Studium und den 
angestrebten Beruf geben soll, 

3. nach der Art einer Berufsausbildung oder Berufstätig­
keit vor oder nach dem Erwerb der Qualifikation für 
den gewählten Studiengang oder 

4. aufgrund einer Verbindung von Maßstäben nach den 
Nummern 1 bis 3. 

(2) Die Hochschulen bestimmen, welche Auswahlmaß­
stäbe nach Absatz 1 angewendet werden, und regeln die 
Ausgestaltung des Verfahrens. Gespräche mit den Bewer­
berinnen und Bewerbern nach Absatz 1 Nr. 2 sind durch 
von der Leitung der Hochschule bestimmte Mitglieder 
der Gruppe der Professorinnen und Professoren zu 
führen. Die Entscheidung über die Auswahl trifft die 
Leitung der Hochschule, 

§ 19 

Beteiligung am Auswahlverfahren 
der Hochschulen 

(1) Die Zahl der Teilnehmer am Auswahlverfahren der 
Hochschulen ist auf das Dreifache der Zahl der nach § 12 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 verfügbaren Studienplätze begrenzt. 
Über die Teilnahme entscheidet der Grad der Qualifika­
tion; dabei werden entsprechend§§ 15 und 16 Landesquo­
ten gebildet. Bei gleichem Grad der Qualifikation ent­
scheidet das Los. 

(2) Am Auswahlverfahren der Hochschulen wird nicht 
beteiligt, 

1. wer bereits für den beantragten Studiengang am 
Auswahlverfahren der Hochschulen teilgenommen 
hat, 

2. wer innerhalb der Frist des § 3 Abs. 5 Satz 2 erklärt hat, . 
in diesem Vergabeverfahren nicht am Auswahlverfah­
ren der Hochschulen teilnehmen zu wollen, 

3. wer im Hauptverfahren ausgewählt worden ist, 

4. wer unter die Quoten nach § 12 Abs. 1 oder Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 oder 3 fällt. 

(3) Wer bereits zur Teilnahme an einem Gespräch nach 
§ 18 Abs. 1 Nr. 2 geladen ,vorden war, aber aus in seiner 
Person liegenden, von ihm nicht zu vertretenden Gründen 
nicht an dem Gespräch teilnehmen konnte, wird auf 
Antrag im nächstfolgenden Vergabeverfahren vorab für 
die Teilnahme am Auswahlverfahren der betreffenden 
Hochschule bestimmt. 

(4) Die Verteilung der Teilnehn1erinnen und Teilnehmer 
auf die einzelnen Hochschulen richtet sich nach ihren 
Studienortwünschen. Liegt die Zahl der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, die einen Studienort im Zulassungsan­
trag an gleicher Stelle genannt haben, über der sich für 
diesen Studienort ergebenden Teilnehmerzahl, wird über 
die Verteilung an diesen Studienort wie folgt entschie­
den: 

1. soweit entsprechende Bewerberinnen und Bewerber 
vorhanden sind, bis zu 70 vom Hundert nach § 8 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 bis 3 und Satz 3 und Abs. 2 bis 4, 

2. im Übrigen nach § 8 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 bis 4. 

§ 20 
Zulassung im Auswahlverfahren 

der Hochschulen 

(1) Wer im Auswahlverfahren einer Hochschule ausge­
wählt worden ist, wird von der Hochschule zugelassen. 
Die Hochschulen können durch Überbuchung der Zulas­
sungszahlen berücksichtigen, dass Studienplätze voraus­
sichtlich nicht angenommen werden. Wer nicht ausge­
wählt worden ist, erhält von der Hochschule einen auf die 
Auswahl in der Quote nach § 12 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 
beschränkten Ablehnungsbescheid. 

(2) Im Zulassungsbescheid bestimmt die Hochschule 
einen Termin, bis zu dem die Einschreibung zu erfolgen 
hat. Erfolgt die Einschreibung nicht bis zu diesem Termin 
oder lehnt die Hochschule die Einschreibung ab, weil 
sonstige Einschreibvoraussetzungen nicht vorliegen, 
wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 

§ 21 
Auswahl nach Härtegesichtspunkten 

Die Studienplätze der Härtequote werden auf Antrag 
an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, für die es eine 
außergewöhnliche Härte bedeuten würde, wenn sie für 
den im Hauptantrag genannten Studiengang keine Zulas­
sung erhielten. Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, 
wenn in der eigenen Person liegende besondere soziale 
oder familiäre Gründe die sofortige Aufnahme des Stu­
diums zwingend erfordern. Die Rangfolge wird durch den 
Grad der außergewöhnlichen Härte bestimmt. 

§ 22 
Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber 

mit besonderer Hochschulzugangsberechtigung 

(1) Ist die Hochschulzugangsberechtigung in einem 
anderen noch nicht abgeschlossenen Studiengang erwor-



506 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 35 vom 30. Juni 2000 

ben worden (besondere Hochschulzugangsberechtigung) 
und wird der Zulassungsantrag auf diese Berechtigung 
gestützt, ist eine Auswahl im Rahmen der Quoten nach 
§ 12 Abs. 3 ausgeschlossen. Die Rangfolge wird durch die 
Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung 
bestimmt. 

(2) Weist die Hochschulzugangsberechtigung keine auf 
eine Stelle nach dem Komma bestimmte Durchschnitts­
note im Rahmen eines sechsstufigen Notensystems aus, 
ist diese durch eine besondere Bescheinigung der Ein­
richtung nachzuweisen, an der die Hochschulzugangsbe­
rechtigung erworben wurde. 

(3) Wer keine Durchschnittsnote nachweist, wird hinter 
die letzte Bewerberin und den letzten Bewerber mit 
feststellbarer Durchschnittsnote eingeordnet. 

§ 23 
Auswahl für ein Zweitstudium 

(1) Wer bereits ein Studium in einem anderen Studien­
gang an einer deutschen Hochschule abgeschlossen hat 
(Bewerberinnen und Bewerber für ein Zweitstudium), 
kann nicht im Rahmen der Quoten nach § 12 Abs. 3 
ausgewählt werden. 

(2) Die Rangfolge wird durch eine Messzahl bestimmt, 
die aus dem Ergebnis der Abschlussprüfung des Erststu­
diums und dem Grad der Bedeutung der Gründe für das 
Zweitstudium ermittelt wird. Die Einzelheiten zur Er-

Anlage 4 mittlung der Messzahl ergeben sich aus Anlage 4. 

(3) Soweit ein Zweitstudium aus wissenschaftlichen 
Gründen angestrebt wird, erfolgt die Auswahl auf der 
Grundlage der Feststellungen der im Zulassungsantrag 
an erster Stelle genannten Hochschule. 

§ 24 
Ranggleichheit 

(1) Besteht bei der Auswahl nach dem Grad der 
Qualifikation Ranggleichheit, bestimmt sich die Rang­
folge nach den Bestimmungen über die Auswahl nach 
Wartezeit. Besteht bei der Auswahl nach Wartezeit 
Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach den 
Bestimmungen über die Auswahl nach dem Grad der 
Qualifikation. 

(2) Besteht danach noch Ranggleichheit oder besteht 
bei der Auswahl in den übrigen Quoten Ranggleichheit, 
vvird vorrangig ausgewählt, wer zu dem Personenkreis 
nach § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 gehört und durch eine 
Bescheinigung glaubhaft macht, dass der Dienst in 
vollem Umfang abgeleistet ist oder bei einer Bewerbung 
für das Sommersemester bis zum 30. April und bei einer 
Bewerbung für das Wintersemester bis zum 31. Oktober 
in vollem Umfang abgeleistet sein wird, oder glaubhaft 
macht, dass bis zu den genannten Zeitpunkten minde­
stens 13 Monate Dienst nach § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 
ausgeübt sein werden; im Übrigen entscheidet bei Rang­
gleichheit das Los. 

Zweiter Teil 
Sonstige Bestimmungen 

§ 25 
Ausländerzulassung durch die Hochschulen 

(1) Ausländische Staatsangehörige oder Staatenlose, 
die nicht nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Deutschen gleichgestellt 
sind, werden von den Hochschulen im Rahmen der 
Quoten nach § 7 Abs. 2 und § 12 Abs. 1 Nr. 1 zugelassen. 
Ihre Zulassungsanträge sind an die Hochschulen zu 
richten und müssen dort innerhalb der Ausschlussfristen 
des § 3 Abs. 1 eingegangen sein. § 3 Abs. 4 gilt 
entsprechend. 

(2) Die Auswahl erfolgt in erster Linie nach dem Grad 
der Qualifikation. Daneben können besondere Umstände 
berücksichtigt werden, die für eine Zulassung sprechen. 
Als ein solcher Umstand ist insbesondere anzusehen, 
wenn die Bewerberin oder der Bewerber 

1. von einer deutschen Einrichtung zur Begabtenförde­
rung ein Stipendium erhält, 

2. aufgrund besonderer Vorschriften mit der Aufnahme 
in ein Studienkolleg oder eine vergleichbare Einrich­
tung für die Zuteilung eines Studienplatzes in dem im 
Zulassungsantrag genannten Studiengang vorgemerkt 
ist, 

3. in der Bundesrepublik Deutschland Asylrecht genießt, 

4. aus einem Entwicklungsland oder einem Land kommt, 
in dem es keine Ausbildungsstätten für den betreffen­
den Studiengang gibt, 

5. einer deutschsprachigen Minderheit im Ausland ange­
hört. 

(3) Die Entscheidungen nach Absatz 2 treffen die 
Hochschulen nach pflichtgemäßem Ermessen; zwischen­
staatliche Vereinbarungen und Vereinbarungen zwischen 
Hochschulen sind zu berücksichtigen. 

§ 26 
Abschluss des Verfahrens 

(1) Das Verteilungsverfahren ist spätestens nach 
Durchführung der zweiten Verfahrensstufe abgeschlos­
sen. 

(2) Im Übrigen ist das Vergabeverfahren in einem 
Studiengang abgeschlossen; wenn alle verfügbaren Stu­
dienplätze durch Einschreibung besetzt sind oder die 
Zentralstelle das Vergabeverfahren für abgeschlossen 
erklärt hat. 

§ 27 
Vergabe verfügbar gebliebener Studienplätze 

durch die Hochschulen 

(1) Sind nach Abschluss des Vergabeverfahrens in 
einem Studiengang noch Studienplätze verfügbar oder 
werden Studienplätze wieder verfügbar, werden diese 
von der Hochschule an Antragstellende vergeben, die für 
das Sommersemester frühestens am 15. März, spätestens 
am 15. April und für das Wintersemester frühestens am 
15. September, spätestens am 15. Oktober bei der Hoch­
schule die Zulassung schriftlich beantragt haben. Die 
Hochschule kann für die Antragstellung von Satz 1 
abweichende Fristen bestimmen, die in geeigneter Weise 
bekannt zugeben sind. Über die Zulassung entscheidet 
das Los. 

(2) Das Ergebnis der Vergabe der Studienplätze ist von 
der Hochschule in geeigneter Weise bekannt zugeben. 

(3) Abweichend von dem Verfahren nach den Ab­
sätzen 1 und 2 kann die Zentralstelle nach Abschluss des 
Vergabeverfahrens in einem Studiengang noch verfüg­
bare oder wieder verfügbar gewordene Studienplätze zu 
einem Sommersemester bis zum 1. Juni und zu einem 
Wintersemester bis zum 1. Dezember auf Antrag der 
Hochschule in weiteren Nachrückverfahren vergeben. 

§ 28 

Teilstudienplätze 

Teilstudienplätze werden getrennt von den übrigen 
Studienplätzen vergeben. Die festgesetzte Zahl an Teil­
studienplätzen, vermindert um die Zahl der nach einem 
Dienst aufgrund früheren Zulassungsanspruchs Auszu­
wählenden, wird nach dem Hauptverfahren durch das 
Los an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, die 
bis dahin nicht zugelassen sind. Die§§ 1 bis 5, 9, 11 Abs. 1 
und Abs. 3 bis 5, 13, 26 Abs. 2 und 27 gelten entsprechend; 
die Zulassung für einen Teilstudienplatz wird nicht nach 
§ 11 Abs. 1 Satz 4 berücksichtigt. 

Dritter Teil 
Besondere Vorschriften 

für das Land Nordrhein-Westfalen 

I. Zulassungsverfahren der Zentralstelle 

§ 29 
Zentrale Landesverfahren 

(1) Für die Vergabe von Studienplätzen in Studiengän­
gen, für die die Vergabe durch die Zentralstelle angeord-
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net worden ist, gelten die §§ 1 bis 7, § 8 Abs. 1 Satz 2 bis 
Abs. 3 und Abs. 5, §§ 9, 11, 12 Abs. 1 bis 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, 
§§ 13, 14 sowie§ 17 und die§§ 21 bis 27 dieser Verordnung 
entsprechend, soweit nicht in diesem Teil oder in der 
Verordnung, mit der die zentrale Vergabe angeordnet 
worden ist, etwas anderes bestimmt ist. § 8 Abs. 1 Satz 1 
gilt nicht. Abweichend von § 12 Abs. 3 werden die 
Studienplatze zu 60 vom Hundert nach dem Grad der 
Qualifikation und im Übrigen nach der Wartezeit verge­
ben. 

(2) Die in § 7 Abs. 2 bezeichnete Quote beträgt sieben 
vom Hundert, die in § 12 Abs. 1 Nr. 1 vorgesehene Quote 
betragt sechs vom Hundert. 

(3) Soweit in den Studiengängen des Verteilungsver­
fahrens erforderlich, werden Bewerberinnen und Bewer­
ber, die diese Studiengänge im Hauptantrag genannt 
haben, im Hauptverfahren an den einzelnen Standorten 
entsprechend dem Anteil der jeweiligen Zulassungszahl 
an der Gesamtzahl der Studienplätze des Studiengangs 
zugelassen. 

(4) Abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 4 nimmt im 
Studiengang Sport (Diplom) nur am Nachrückverfahren 
teil, wer die für diesen Studiengang erforderliche beson­
dere studiengangbezogene Eignung nachgewiesen hat. 

§ 30 
Lehramtsstudiengänge 

Für die Zulassung in Lehramtsstudiengängen gelten 
folgende Besonderheiten: 

l. Die Bewerberin oder der Bewerber hat die gewünsch­
ten Studiengänge im Zulassungsantrag zu nennen, 
Dabei sollen auch die Studiengänge angegeben wer­
den, die nicht von einem Verfahren der Zentralstelle 
erfasst sind. Werden im Hauptantrag nur Studien­
gänge des Verteilungsverfahrens genannt, bleiben 
Hilfsanträge unberücksichtigt. 

2. Bei Studiengängen des allgemeinen Auswahlverfah­
rens wird die Auswahl getrennt für jeden Studiengang 
durchgeführt. Eine Bewerberin oder ein Bewerber ist 
ausgewählt, wenn sie oder er für jeden Studiengang 
des beantragten Lehramtsstudiengangs ausgewählt 
oder eine Auswahl nicht erforderlich ist. Studiengänge 
mit geringerem Studienplatzangebot sind vor anderen 
zu berücksichtigen; ist das Studienplatzangebot 
gleich, entscheidet das Los. 

3. Die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber wer­
den nach den Vorschriften des § 8 Abs. 1 Satz 2 und 
Abs. 2 und 3 auf die Studienorte verteilt. Sind nach der 
Verteilung noch Studienplätze verfügbar, wird eine 
entsprechende Anzahl von Bewerberinnen und Bewer­
bern nach Nummer 2 ausgewählt und nach Satz 1 
verteilt. Das Verfahren nach Satz 2 wird einmal 
wiederholt; danach noch verfügbare Studienplätze 
werden im Nachrückverfahren vergeben. 

4. Die Bewerberin oder der Bewerber wird zugelassen, 
wenn an einem Studienort für jeden der bei der 
Zentralstelle beantragten Studiengänge ein Studien­
platz verfügbar ist. Kann jemand nicht zugelassen 
werden, obwohl er alle Studienorte genannt hat, wird 
er im Nachrückverfahren vorab berücksichtigt. 

§ 31 
Bewerberinnen und Bewerber 

mit Fachhochschulreife 

Für die Zulassung von Bewerberinnen und Bewerbern 
mit Fachhochschulreife gelten folgende Besonderheiten: 

l. Bei Zeugnissen der Fachhochschulreife wird für die 
Rangbestimmung der Bewerberinnen und Bewerber 
im allgemeinen Auswahlverfahren die Durchschnitts­
note aus dem arithmetischen Mittel der Noten dieses 
Zeugnisses gebildet. Die Noten für die Fächer Religion, 
Ethik, Musik, Kunsterziehung und Leibesübungen 
werden nur gewertet, soweit ein solches Fach als 
Pflichtfach des fachbezogenen Unterrichts des jeweili­
gen Fachbereichs Teil der schriftlichen Prüfung war. 
Noten für zusätzliche Unterrichtsveranstaltungen und 

für Arbeitsgemeinschaften bleiben unberücksichtigt. 
Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem 
Komma errechnet; es wird nicht gerundet. 

2. Die nach Nummer 1 zu bildende Durchschnittsnote 
wird von der Schule in dem Zeugnis der Fachhoch­
schulreife oder in einer besonderen Bescheinigung 
ausgewiesen. Für Zeugnisse, die vor dem l. April 1975 
oder außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen er­
worben wurden, ermittelt die Zentralstelle die Durch­
schnittsnote, soweit sie nicht von der Schule ausgewie­
sen ist. 

3. Setzt der Erwerb der Fachhochschulreife neben dem 
Schulabschluss die erfolgreiche Ableistung einer fach­
praktischen Ausbildung voraus, ist der Zulassungsan­
trag abweichend von § 9 Abs. 1 Satz 1 gleichwohl 
zulässig, wenn mit dem Schulzeugnis zugleich eine 
Bescheinigung der Ausbildungsstätte darüber vorge­
legt wird, dass die fachpraktische Ausbildung für die 
Zulassung zum Sommersemester spätestens am 
31. März und für die Zulassung zum Wintersemester 
spätestens am 30. September abgeschlossen sein wird. 
Zulassungen und Einschreibungen stehen unter dem 
Vorbehalt, dass die erfolgreiche Ableistung der fach­
praktischen Ausbildung spätestens zu diesem Zeit­
punkt gegenüber der Hochschule nachgewiesen wird. 
Bei der Berechnung der Wartezeit gemäß § 17 bleibt 
der Zeitpunkt des Abschlusses dieser Ausbildung 
außer Betracht. 

4. Setzt die berufliche Qualifikation die erfolgreiche 
Ableistung eines Berufspraktikums voraus, ist deren 
Berücksichtigung nach§ 17 auch dann zulässig, wenn 
mit dem Zulassungsantrag eine Bescheinigung dar­
über vorgelegt wird, dass die Berufsausbildung für die 
Zulassung zum Sommersemester spätestens am 
31. März und für die Zulassung zum Wintersemester 
spätestens am 30. September abgeschlossen sein wird 
und dass das Kolloquium bestanden ist. 

5. Von den festgesetzten Zulassungszahlen sind je Stu­
dienort drei vom Hundert für Bewerberinnen und 
Bewerber abzuziehen, die die Voraussetzungen nach 
§ 66 Abs. 5 Hochschulgesetz erfüllen. Diese Bewerbe­
rinnen und ]?,ewerber sind nur in dieser Quote antrags­
berechtigt. Uber die Zulassung entscheidet die Hoch­
schule nach Maßgabe von § 35 Abs. 2. 

6. Abweichend vori § 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 beträgt die 
Quote für Fälle außergewöhnlicher Härte in den 
Fachhochschulstudiengängen sowie in den Studien­
gängen, für die nur Bewerberinnen und Bewerber mit 
Fachhochschulreife antragsberechtigt sind, fünf vom 
Hundert. 

7. Wer am zentralen Vergabeverfahren (§ 1) für einen 
Studiengang beteiligt wird, ist für denselben Zulas­
sungstermin von der Beteiligung am Vergabeverfahren 
für den gleichnamigen integrierten Studiengang aus­
geschlossen. 

§ 32 
Grad der studiengangbezogenen Eignung 

Soweit nach Anlage 1 der Grad der studiengangbezoge­
nen Eignung zu berücksichtigen ist, gilt folgendes: 

l. Mit dem Zulassungsantrag(§ 6 und§ 9 Abs. 1 Satz 1) ist 
auch der Nachweis einer von den beteiligten Hoch­
schulen anerkannten Eignungsfeststellung vorzulegen. 

2. Abweichend von § 6 und von § 9 Abs. 3 gilt die 
Hochschule, die den von der Bewerberin oder dem 
Bewerber vorgelegten Nachweis ausgestellt hat, als an 
erster Stelle beantragter Studienort. 

3. Abweichend von § 8 Abs. 2 Satz 3 entscheidet bei 
Ranggleichheit zunächst der Grad der studiengangbe­
zogenen Eignung, dann das Los. 

4. Abweichend von § 12 Abs. 3 werden die Studienplätze 
zu 20 vom Hundert nach dem Grad der studiengangbe­
zogenen Eignung, zu 50 vom Hundert nach dem Grad 
der Qualifikation und zu 30 vom Hundert nach der 
Wartezeit vergeben. Abweichend von§ 11 Abs. 2 wird 
die Rangliste nach dem Grad der studiengangbezoge-
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nen Eignung· vor der Rangliste nach dem Grad der 
Qualifikation berücksichtigt. 

5. Besteht bei der Auswahl nach dem Grad der studien­
gangbezogenen Eignung Ranggleichheit, bestimmt 
sich die Rangfolge zunächst nach dem Grad der 
Qualifikation, sodann nach den Bestimmungen über 
die Auswahl nach Wartezeit. Besteht bei der Auswahl 

· nach dem. Grad der Qualifikation Ranggleichheit, 
bestimmt sich die Rangfolge zunächst nach dem Grad 
der studiengangbezogenen Eignung, sodann nach den 
Bestimmungen über die Auswahl nach Wartezeit. 
Besteht bei der Auswahl nach Wartezeit Ranggleich­
heit, bestimmt sich die Rangfolge zunächst nach dem 
Grad der Qualifikation, sodann nach dem Grad der 
studiengangbezogenen Eignung. 

II. Zulassungsverfahren der Hochschulen 

§ 33 
Örtliche Zulassungsbeschränkungen 

Sofern in einem Studiengang, der nicht von einem 
Verfahren der Zentralstelle erfasst ist, Zulassungszahlen 
festgesetzt werden, werden die Studienplätze von der 
Hochschule vergeben. Für die Vergabe von Studienplät­
zen im ersten Fachsemester gelten § 1 Abs. 1 Satz 2 bis 4 
und Abs. 2, §§ 2, 3 Abs. 1, 2, 4 und 5 Satz 1, § 4 Abs. 2, § 5, 
§ 9 Abs. 1, § 11, § 12 Abs. 1 bis 3 Satz 1 Nr. 2, §§ 13, 14, 17, 
§§ 21 bis 24, §§ 25, 26 Abs. 2, 27, 28 entsprechend, soweit 
nicht in diesem Teil oder in der Verordnung, mit der die 
Zulassungszahlen festgesetzt werden, etwas anderes be­
stimmt ist. Die Quote nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 beträgt sechs 
vom Hundert. Abweichend von § 12 Abs. 3 und § 18 
werden die Studienplätze zu 60 __ vom Hundert nach dem 
Grad der Qualifikation und im Ubrigen nach der Warte­
zeit vergeben. § 13 Abs. 1 Satz 1 findet mit der Maßgabe 
Anwendung, dass die dort genannten Voraussetzungen 
sich auch auf die Hochschule beziehen müssen, bei der die 
Zulassung beantragt wird. 

§ 34 
Grad der studiengangbezogenen Eignung 

(1) Soweit Satzungen der Hochschulen die Feststellung 
des Grades der studiengangbezogenen Eignung (§ 4 Abs. 1 
Satz 1 Hochschulzulassungsgesetz NW 1993 vom 11. Mai 
1993 [GV. NRW. S. 204] in der jeweils geltenden Fassung) 
vorsehen, werden abweichend von § 12 Abs. 3 die 
Studienplätze zu 50 vom Hundert nach dem Grad der 
Qualifikation, zu 20 vom Hundert nach dem Grad der 
studiengangbezogenen Eignung und zu 30 vom Hundert 
nach der Wartezeit vergeben. 

(2) § 31 Nr. 4 und 5 gilt entsprechend. 

§ 35 
Beruflich Qualifizierte 

(1) Soweit eine Quote für Bewerberinnen und Bewerber 
nach § 3 Abs. 2 Hochschulzulassungsgesetz NW 1993 
festgesetzt ist, erfolgt die Zulassung in entsprechender 
Anwendung der Vorschriften über das allgemeine Aus­
wahlverfahren. An die Stelle des Grades der Qualifika­
tion tritt die Anzahl der in der Einstufungsprüfung 
angerechneten Fachsemester; als Zeitpunkt des Erwerbs 
der Hochschulzugangsberechtigung gilt der des Beste­
hens der Einstufungsprüfung. 

(2) Bewerberinnen und Bewerber nach § 66 Abs. 5 
Hochschulgesetz werden insbesondere aufgrund ihres 
berufsqualifizierenden Abschlusses und ihrer bisherigen 
und zu erwartenden beruflichen Entwicklung nach Maß-

Anlage s gabe der Anlage 5 ausgewählt. 

§ 36 
. Aufbau-, Ergänzungs­
und Zusatzstudiengänge 

Bei der Zulassung zu Aufbau-, Ergänzungs- und Zu­
satzstudiengängen tritt an die Stelle des Grades der 
Qualifikation die Note des Prüfungszeugnisses des abge­
schlossenen Studiums; an die Stelle des Zeitpunktes des 

Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung tritt der 
Zeitpunkt des Bestehens des abgeschlossenen Studiums. 

§ 37 
Zulassungsbeschränkungen 
in höheren Fachsemestern 

(1) Sofern in einem Studiengang Zulassungszahlen für 
höhere Fachsemester festgesetzt sind, werden die Stu­
dienplätze durch die Hochschule vergeben. Als höheres 
Fachsemester gilt das zweite oder ein folgendes Fachse­
mester oder ein bestimmter Studienabschnitt nach dem 
ersten Fachsemester. 

(2) Die Zahl der an einer Hochschule in ein höheres 
Fachsemester aufzunehmenden Bewerberinnen und Be­
werber (Zulassungszahl) wird auf den Unterschied zwi­
schen der festgesetzten Zahl von Studienplätzen (Auf­
füllgrenze) und der Zahl der Studentinnen und Studen­
ten, die sich innerhalb einer von der Hochschule zu 
bestimmenden Frist zur Fortsetzung ihres Studiums in 
dem entsprechenden höheren Fachsemester zurückge­
meldet haben (Rückmeldungen), festgesetzt. 

(3) Absolventinnen und Absolventen des Oberstufen­
kollegs an der Universität Bielefeld, die aufgrund einer 
Vereinbarung zwischen dem Oberstufenkolleg und der 
Fakultät für Biologie in das fünfte Fachsemester des 
Studiengangs Biologie (Diplom) bzw. aufgnmd einer 
Vereinbarung mit der Fakultät für Psychologie und 
Sportwissenschaft in das dritte Fachsemester des Stu­
diengangs Psychologie (Diplom) übernommen werden 
können, gelten insoweit als Rückmelderinnen und Rück­
melder. 

(4) Wird die für ein höheres Fachsemester festgesetzte 
Zahl der Studienplätze durch die Zahl der Rückmeldlm­
gen überschritten, verringern sich die Zulassungszahlen 
für die anderen Fachsemester, und zwar vorrangig für das 
jeweils höchste Fachsemester, entsprechend. 

§ 38 
Vergabe der Studienplätze 
in höheren Fachsemestern 

(1) Die verfügbaren Studienplätze werden in folgender 
Rangfolge vergeben: 

1. An Bewerberinnen und Bewerber, 

a) die in dem gewählten Studiengang nach den Vor­
schriften des Ersten, Dritten oder Vierten Teils 
dieser Verordnung vor dem Beginn von Nachrück­
verfahren für das erste Fachsemester zugelassen 
oder in einem niedrigeren Fachsemester einge­
schrieben sind und innerhalb einer von der Hoch­
schule zu bestimmenden Frist nachweisen, dass 
ihnen Studienleistungen und/oder Studienzeiten in 
ausreichendem Umfang angerechnet worden sind, 
oder 

b) denen aufgrund einer Ausbildung am Oberstufen­
kolleg an der Universität Bielefeld Zeiten und 
Leistungen in ausreichendem Umfang angerechnet 
worden sind. 

2. An Bewerbe1innen und Bewerber, die in einer Einstu­
fungsprüfung an der Hochschule die erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten nachgewiesen haben. 

3. An Bewerberinnen und Bewerber, die im Zeitpunkt 
der Antragstellung an einer Hochschule im Geltungs­
bereich des Grundgesetzes für den gewählten Studien­
gang endgültig eingeschrieben sind oder vor diesem 
Zeitpunkt endgültig eingeschrieben waren. 

4. An sonstige Bewerberinnen und Bewerber, die inner­
halb einer von der Hochschule zu bestimmenden Frist 
nachweisen, dass ihnen Studienleistungen und/oder 
Studienzeiten aus einem anderen oder früheren Stu­
dium oder aus einem dem gewählten Studiengang 
entsprechenden Studium außerhalb des Geltungsbe­
reichs des Grundgesetzes in ausreichendem Umfang 
angerechnet worden sind. 

(2) Sofern eine Auswahl innerhalb der Ranggruppen 
nach Absatz 1 erforderlich wird, bestimmt sich die 
Rangfolge in den Fällen der Nummern 1 und 2 nach dem 
Los, in den Fällen der Nummer 3 nach Maßgabe des § 8 
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Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 und 3. In den Fällen der 
Nummer 4 werden Bewerberinnen und Bewerber, die 

a) bereits ein Studium in einem anderen Studiengang an 
einer deutschen Hochschule abgeschlossen haben (§ 23 
Abs. 1), oder 

b) als Studienanfängerinnen oder Studienanfänger in 
einem Studiengang mit einem Auswahlverfahren ein­
geschrieben sind, durch das Bewerberinnen und Be­
werber vom Erststudium ausgeschlossen werden, oder 

c) in einem anderen Studiengang in einem höheren 
Fachsemester eingeschrieben sind, für das eine Zulas­
sungsbeschränkung besteht, 

gegenüber den übrigen Be~erberinnen und Bewerbern 
nachrangig zugelassen; im Ubrigen entscheidet das Los. 

(3) Der Antrag auf Zuweisung eines Studienplatzes ist 
mit den erforderlichen Unterlagen an die Hochschule zu 
richten. Der Zulassungsantrag muss für das Sommerse­
mester bis zum 15. März, für das Wintersemester bis zum 
15. September bei der Hochschule eingegangen sein 
(Ausschlussfristen). Dies gilt auch für einen Antrag im 
Sinne von § 8 Abs. 3. 

(4) Die Hochschule bestimmt die Form der Anträge. Sie 
bestimmt auch, welche Unterlagen den Anträgen mindes­
tens beizufügen sind. 

(5) Ist einer Bewerberin oder einem Bewerber nach den 
Vorschriften des Ersten, Dritten oder Vierten Teils dieser 
Verordnung ein Studienplatz im ersten Fachsemester 
zugewiesen ,vorden und hatte sie oder er im Zulassungs­
antrag für den im Zulassungsbescheid bezeichneten 
Studiengang geltend gemacht, dass sie oder er die 
Anrechnung von Studienleistungen und/oder Studienzei­
ten beantragt habe oder beantragen werde, gilt der 
Zulassungsantrag zugleich als frist- und formgerechter 
Zulassungsantrag für ein höheres Fachsemester bei der 
im Zulassungsbescheid bezeichneten Hochschule. Diese 
kann die Vorlage weiterer Unterlagen innerhalb einer 
von ihr zu bestimmenden Frist verlangen. 

(6) Sind nach Berücksichtigung aller frist- und formge­
recht gestellten Zulassungsanträge noch Studienplätze 
verfügbar, werden auch solche Bewerbungen berücksich­
tigt, die nicht frist- oder formgerecht oder nicht mit den 
erforderlichen Unterlagen gestellt wurden. Wird unter 
diesen eine Auswahl erforderlich, entscheidet das Los. 

(7) § 5 und § 26 Abs. 2 sind sinngemäß anzuwenden. 

§ 39 
Studiengang Medizin 

Im vorklinischen Teil des Studiengangs Medizin ist die _ 
Zuweisung eines nach § 37 Abs. 2 verfügbaren Studien­
platzes auf diesen Teil beschränkt: Die Zuweisung eines 
Studienplatzes für den klinischen Teil an einer anderen 
Hochschule bleibt vorbehalten; die Fortsetzung des Stu­
diums ohne Unterbrechung wird gewährleistet. Hierauf 
ist in dem Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

Vierter Teil 
Schlussvorschriften 

§ 40 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2000 in Kraft. Sie 
gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum Winterseme­
ster 2000/2001. 

(2) Die Verordnung über die Vergabe von Studienplät­
zen in Nordrhein-Westfalen (Vergabeverordnung NW -
VergabeVO NW) vom 18. November 1997 (GV. NRW. 
S. 470), zuletzt geändert durch Verordnung vom 9. Juni 
1999 (GV. NRW. S. 224), tritt zum selben Zeitpunkt außer 
Kraft. 

Düsseldorf, den 31. Mai 2000 

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung, 
Wissenschaft_ und Forschung 

Gabriele Behler 

Anlage 1 
In das Verfahren der Zentralstelle 

einbezogene Studiengänge 
(zu § 1 Abs. 1 Satz 4) 

Studiengänge ohne Fachhochschulstudiengänge mit 
dem Abschluss Diplom, Magister, Promotion (als erstem 
Abschluss) oder Staatsexamen (ohne Lehrämter): 

Architektur -
Betriebswirtschaft 
Biologie 
Haushalts- und Ernährungswissenschaft (Ernährungs­
und Haushaltswissenschaft, Haushaltswirtschaft und Er­
nährungswissenschaft, Ökotrophologie) 
Lebensmittelchemie 
Medizin 
Pharmazie 
Psychologie 
Rechtswissenschaft 
Tiermedizin 
Zahnmedizin 

Anlage 2 
Zuordnung der Kreise und kreisfreien Städte 

zu den Studienorten 
(zu § 8 Abs. 1 Satz 3) 

(1) Einern Studienort eines Landes zugeordnet sind der 
Kreis oder die kreisfreie Stadt des Studienorts sowie die 
hieran angrenzenden Kreise oder kreisfreien Städte des 
Landes. Sofern sich in einem Kreis oder in einer kreis­
freien Stadt oder in den hieran angrenzenden Kreisen 
oder kreisfreien Städten kein Studienort des Landes 
befindet, ist dieser Kreis oder diese kreisfreie Stadt dem 
nächsten Studienort des Landes zugeordnet. Dies gilt 
entsprechend, wenn Studiengänge nur an bestimmten 

_ Studienorten des Landes angeboten werden. Kreise und 
kreisfreie Städte eines Landes sind auch dem Studienort 
eines anderen Landes zugeordnet, wenn sie an den Kreis 
oder die kreisfreie Stadt des Studienorts des anderen 
Landes angrenzen. 

(2) Örtliche und regionale Verwaltungseinheiten sowie 
abgrenzbare Teile regionaler Verwaltungseinheiten eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, die an 
ein Land der Bundesrepublik Deutschland angrenzen, 
können einem Studienort dieses Landes zugeordnet sein. 

(3) In der nachfolgenden Übersicht ist für jeden Kreis 
und jede kreisfreie Stadt die Entfernung zu den Studien­
orten des Landes als Länge der Luftlinie zwischen 
Kreisstadt und Studienort in Kilometern (km), jeweils auf 
10 km gerundet, angegeben. 

(4) Ist ein Studienort im Kreis oder in der kreisfreien 
Stadt oder in einem hieran angrenzenden Kreis oder einer 
hieran angrenzenden kreisfreien Stadt gelegen, ist als 
Entfernung O angegeben; dies gilt auch für außerhalb des 
Landes gelegene Studienorte. 
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Angrenzende 
Verwaltungseinheiten 

eines anderen 
Staates der EU 

Belgien 

Kreis 

99101 Verviers 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Niederlande 

Gebiete 

99191 südlicher Teil der Provinz 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Limburg 1) 

99192 Raum Roermond 2) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - -

99193 östlicher Teil der Provinz - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gelderland 3) 

1
) Unter der Kreiskennziffer 99191 „südlicher Teil der Provinz Limburg" sind folgende Gemeinden erfasst: Beek, Born, Brunssum, Eijsden, Geleen, Gulpen, Heerlen, Kerkrade, 

Landgraaf, Maastricht, Margraten, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard, Stein, Susteren, Vaals, Valkenburg a/d Geul, Voerendaal und Witten. 

2
) Unter der Kreiskennziffer 99192 „Raum Roermond" sind folgende Gemeinden erfasst: Baesem, Beegden, Beesel, Belfeld, Echt, Grathem, Haelen, Heel en Panheel, Herten, 

Heythuysen, Horn, Hunsel Kessel, Linne, Maasbracht, Melick en Herkenbosch, Montfort, Neer, Ohe en Laak, Posterhalt, Roermond, Roggel, Stevensweert, St. Odlinberg, 
Swalmen,Thorn, Vlodrop und Wessem. 

") Unter der Kreisl{ennziffer 99193 „östlicher Teil der Provinz Gelderland" sind folgende Gemeinden erfasst: Aalten, Bergh, Borculo, Didam, Dinxperlo, Doesburg, Doetinchem, 
Eibergen, Gendringen, Gorssel, Groenlo, Hengelo, Hummelo en Keppel, Lichtenvorde, Lochern, Neede, Ruurlo, Steenderen, Verden, Warnsveld, Wehl, Winterswijk, Wisch, 
Zelhem und Zutphen. 
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Anlage 3 
Ermittlung der Durchschnittsnote 

(zu § 14 Abs. 1) 

(1) Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der 
Grundlage der 

1. ,,Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung von 
Zeugnissen der allgemeinen Hochschulreife, die an 
Gymnasien mit neugestalteter Oberstufe erworben 
wurden" gemäß Beschluss der Kultusministerkonfe­
renz vom 7. Mai 1971 in der Fassung vom 8. November 
1972 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonfe­
renz Nr. 191.1), 

2. ,,Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Ober­
stufe in der Sekundarstufe II" gemäß Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 7. Juli 1972 in der Fas­
sung vom 28. Februar 1997 (Beschluss-Sammlung der 
Kultusministerkonferenz Nr. 176), 

3. ,,Vereinbarung über die Abiturprüfung für Nichtschü­
lerinnen und Nichtschüler entsprechend der Gestal­
tung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe 
II" gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
13. September 1974 in der Fassung vom 24. Oktober 
1997 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonfe­
renz Nr. 192.2), 

4. ,,Vereinbarung über die Durchführung der Abi­
turprüfung für Schülerinnen und Schüler an Waldorf­
schulen" gemäß Beschluss der Kultusministerkon­
ferenz vom 21. Februar 1980 in der Fassung vom 
5. Dezember 1997 (Beschluss-Sammlung der Kultusmi­
nisterkonferenz Nr. 485.2), 

5. ,,Vereinbarung zur Gestaltung der Abendgymnasien" 
gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
21. Juni 1979 in der Fassung vom 30. Januar 1998 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 240.2), 

6. ,,Vereinbarung zur Gestaltung der Kollegs" gemäß 
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 21. Juni 
1979 in der Fassung vom 5. Dezember 1997 (Beschluss­
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 248.1), 

die eine auf eine Stelle nach dem Komma bestimmte 
Durchschnittsnote enthalten, wird diese von der Zentral­
stelle bei der Rangplatzbestimmung zugrunde gelegt. 
Enthält die Hochschulzugangsberechtigung keine Durch­
schnittsnote nach Satz 1, aber eine Punktzahl der Ge­
samtqualifikation, wird von der Zentralstelle nach An­
lage 2 der „Vereinbarung über die Abiturprüfung der 
gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II" gemäß 
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 13. Dezem­
ber 1973 in der Fassung vom 28. Februar 1997 (Beschluss­
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 192) die 
Durchschnittsnote aus der Punktzahl der Gesamtqualifi­
kation errechnet. Die Durchschnittsnote wird auf eine 
Stelle nach dem Komma errechnet; es wird nicht gerun­
det. 

(2) Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der 
Grundlage der „Vereinbanmg über die gegenseitige An­
erkennung der an Gymnasien erworbenen Zeugnisse der 
allgemeinen Hochschulreife" gemäß Beschluss der Kul­
tusministerkonferenz vom 20. März 1969 - in der Fassung 
vom 20. Juni 1972 - und vom 13. Dezember 1973 (Be­
schluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 191) 
wird die allgemeine Durchschnittsnote aus dem arithme­
tischen Mittel der Noten der Hochschulzugangsberechti­
gung einschließlich der Noten für die im 11. und 12. 
Schuljahr abgeschlossenen Fächer wie folgt gebildet: 

1. Weist die Hochschulzugangsberechtigung eine Note 
für das Fach Gemeinschaftskunde aus, werden die 
Noten für die Fächer Geschichte, Erdkunde, Sozial­
kunde und Philosophie sowie für sonstige Fächer, die 
in der Hochschulzugangsberechtigung als zu dem Fach 
Gemeinschaftskunde gehörig ausgewiesen sind, nicht 
gewertet; 

2. weist die Hochschulzugangsberechtigung keine Note 
für das Fach Gemeinschaftskunde aus, ist diese aus 
dem arithmetischen Mittel der Noten für die Fächer 

Geschichte, Erdkunde, Sozialkunde und Philosophie 
oder für die Fächer, die in der Hochschulzugangsbe­
rechtigung als zu dem Fach Gemeinschaftskunde ge­
hörig ausgewiesen sind, zu bilden; 

3. ist in der Hochschulzugangsberechtigung eine Note für 
das Fach Geschichte mit Gemeinschaftskunde ausge­
wiesen, gilt diese Note als Note für das Fach Ge­
schichte und als Note für das Fach Sozialkunde; 

4. bei der Bildung der Note für das Fach Gemeinschafts­
kunde wird gerundet; 

5. ist in der Hochschulzugangsberechtigung neben den 
Noten für die Fächer Biologie, Chemie und Physik eine 
Gesamtnote für den naturwissenschaftlichen Bereich 
ausgewiesen, bleibt diese bei der Errechn1mg der 
Durchschnittsnote außer Betracht; 

6. Noten für die Fächer Religionslehre, Ethik, Kunster­
ziehung, Musik und Sport bleiben außer Betracht, es 
sei denn, dass die Zulassung zu einem entsprechenden 
Studiengang beantragt wird; 

7. Noten für die Fächer Kunsterziehung, Musik und 
Sport werden gewertet, soweit sie Kernpflichtfächer 
waren; 

8. Noten für zusätzliche Unterrichtsveranstaltungen und 
für Arbeitsgemeinschaften bleiben unberücksichtigt; 

9. die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem 
Komma errechnet; es wird nicht gerundet. 

Die allgemeine Durchschnittsnote wird von der Schule, 
die besonderen Durchschnittsnoten für bestimmte Stu­
diengänge nach Satz 1 Nr. 6 werden auf Antrag von der 
Schule in der Hochschulzugangsberechtigung oder einer 
besonderen Bescheinigung ausgewiesen. Für Hochschul­
zugangsberechtigungen, die vor dem 1. April 1975 erwor­
ben wurden, ermittelt die Zentralstelle die Durch­
schnittsnoten, soweit sie nicht von der Schule ausgewie­
sen sind. 

(3) Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der 
Grundlage 

1. der „Vereinbarung über Abendgymnasien" gemäß Be­
schluss der Kultusministerkonferenz vom 3. Oktober 
1957 in der Fassung vom 8. Oktober 1970 (Beschluss­
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 240), 

2. des Beschlusses der Kultusministerkonferenz vom 
8. Juli 1965 (Beschluss-Sammlung der Kultusminister­
konferenz Nr. 248) über die „Institute zur Erlangung 
der Hochschulreife (,Kollegs')" 

wird die Durchschnittsnote aus dem arithmetischen 
Mittel der Noten der Hochschulzugangsberechtigung mit 
Ausnahme der Noten für die Fächer, die in der Hoch­
schulzugangsberechtigung oder einer besonderen Be­
scheinigung als vorzeitig abgeschlossen ausgewiesen 
sind, gebildet. Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 6 und 9 findet 
Anwendung. Ist die Durchschnittsnote nicht von der 
Schule ausgewiesen, wird sie von der Zentralstelle nach 
den Sätzen 1 und 2 errechnet. 

(4) Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der 
Grundlage der 

1. ,,Vereinbarung über die befristete gegenseitige Aner­
kennung von Zeugnissen der fachgebundenen Hoch­
schulreife, die an zur Zeit bestehenden Schulen, Schul­
formen beziehungsweise -typen erworben worden 
sind" gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 25. November 1976 (Beschluss-Sammlung der 
Kultusministerkonferenz Nr. 226.2) und vom 16. Fe­
bruar 1978 (Beschluss-Sammlung der Kultusminister­
konferenz Nr. 226.2.1), 

2. ,,Sondervereinbanmg über die gegenseitige Anerken­
nung der Zeugnisse von besonderen gymnasialen 
Schulformen, die zu einer allgemeinen Hochschulreife 
führen" gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 25. November 1976 (Beschluss der Kultusminister­
konferenz Nr. 226.1), 

3. ,,Rahmenvereinbarung über die Ben1fsoberschule" ge­
mäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
25. November 1976 in der Fassung vom 5. Juni 1998 
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(Beschluss-Sammlung· der Kultusministerkonferenz 
Nr. 470) 

finden die Absätze 1 bis 3 entsprechende Anwendung. 
Dabei ist bei der Bildung der Note für das Fach 
Gemeinschaftskunde nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 eine im 
Zeugnis ausgewiesene Note für das Fach Wirtschaftsgeo­
graphie beziehungsweise Geographie mit Wirtschafts­
geographie ei=ubeziehen. 

(5) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die auf dem 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach dem Stand 
bis zum 3. Oktober 1990 an einer in eine Hochschule 
übergeleiteten Bildungseinrichtung erworben wurden, ist 
eine Durchschnittsnote von der Hochschule in dem 
Zeugnis oder einer besonderen Bescheinigung auszuwei­
sen. Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem 
Komma errechnet; es wird nicht gerundet. 

(6) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, die 
auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 
dem Stand bis zum 3. Oktober 1990 erworben wurden und 
eine Durchschnittsnote enthalten, die auf eine Stelle nach 
dem Komma bestimmt ist, wird diese von der Zentral­
stelle bei der Rangplatzbestimmung zugrunde gelegt. 

(7) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, die 
auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 
dem Stand bis zum 3. Oktober 1990 erworben wurden und 
nur Einzelnoten im Rahmen eines sechsstufigen Noten­
systems enthalten, wird von der Zentralstelle eine Durch­
schnittsnote unter entsprechender Anwendung des Ab­
satzes 2 Satz 1 Nr. 1 bis 6 und 9 aus dem arithmetischen 
Mittel der Noten gebildet; Noten für gegebenenfalls im 
11. und 12. Schuljahr abgeschlossene Fächer sowie Noten 
für zusätzliche Unterrichtsveranstaltungen und für Ar­
beitsgemeinschaften bleiben unberücksichtigt. 

(8) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, die 
auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 
dem Stand bis zum 3. Oktober 1990 erworben wurden und 
weder eine Durchschnittsnote, die auf eine Stelle nach 
dem Komma bestimmt ist, noch Einzelnoten im Rahmen 
eines sechsstufigen Notensystems enthalten, ist eine 
Durchschnittsnote durch eine besondere Bescheinigung 
nachzuweisen, die von der für die Abnahme der entspre­
chenden Prüfung zuständigen Stelle oder von der obers­
ten Landesbehörde auszustellen ist, unter deren Aufsicht 
diese Prüfung durchgeführt worden ist. Bei der Bestim­
mung der Durchschnittsnote sind einzelne Prüfungslei­
stungen, die der Hochschulzugangsberechtigung zu­
grunde liegen, zur Beurteilung heranzuziehen. Die 
Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma 
bestimmt; es wird nicht gerundet. 

(9) Bei Hochschulzugangsberechtigungen aus der ehe­
maligen Deutschen Demokratischen Republik, die nach 
dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10. Mai 
1990 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 908) zur Aufnahme eines Studiums in der Bundesre­
publik Deutschland berechtigen, wird die Durchschnitts­
note nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 8. Juli 1987 in der Fassung vom 8. Oktober 1990 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 289.1) errechnet. Bei Hochschulzugangsberechtigun­
gen aus den in Artikel 3 des Einigungsvertrages genann­
ten Ländern, die nach dem Beschluss der Kultusminister­
konfere= vom 21. Februar 1992 in der Fassung vom 
12. März 1993 (Beschluss-Sammlung der Kultusminister­
konferenz Nr. 234) und vom 25. Februar 1994 (Beschluss­
Sammlung der Kultusministerkonferenz -Nr. 234.1) zur 
Aufnahme eines Studiums in der Bundesrepublik 
Deutschland berechtigen, wird die Durchschnittsnote 
nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
21. Februar 1992 in der Fassung vom 9. Juni 1993 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 235) errechnet. Die Durchschnittsnote wird jeweils 
von der für die Ausstellung des Zeugnisses zuständigen 
Stelle auf eine Stelle nach dem Komma errechnet; es wird 
nicht gerundet. Die Zentralstelle legt die auf dem Zeugnis 
oder in einer besonderen Bescheinigung ausgewiesene 
Durchschnittsnote bei der Rangplatzbestimmung zu­
grunde. 

(10) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die außer­
halb der Bundesrepublik Deutschland erworben wurden, 
ist eine Gesamtnote durch eine besondere Bescheinigung 

nachzuweisen, die von der für den Wohnsitz der Bewer­
berin oder des Bewerbers zuständigen Landesbehörde für 
das Schulwesen auszustellen ist. Besteht kein Wohnsitz in 
der Bundesrepublik Deutschland, ist die Bezirksregie­
rung Düsseldorf zuständig. Bei Staatsangehörigen eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union wird die Ge­
samtnote von der Zentralstelle auf der Grundlage des 
Beschlusses der Kultusministerkonferenz vom 15. März 
1991 in der Fassung vom 17. Juni 1994 (Beschluss-Samm­
lung der Kultusministerkonferenz Nr. 289.5) berechnet. 
Hierbei sind einzelne Prüfungsleistungen, die der Hoch­
schulzugangsberechtigung zugrunde liegen, und das Er­
gebnis einer ergänzenden Prüfung in der Bundesrepublik 
Deutschland gleichgewichtig zur Beurteilung heranzu­
ziehen; die Vorschriften der vorstehenden Absätze sind 
sinngemäß zu berücksichtigen. Die Gesamtnote wird auf 
eine Stelle nach dem Komma bestimmt; es wird nicht 
gerundet. 

(11) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die bis ein­
schließlich 1986 aufgrund einer Abschlussprüfung unter 
dem Vorsitz einer oder eines Prüfungsbeauftragten der 
Kultusministerkonferenz an deutschen Schulen im Aus­
land (ausgenommen die Schulen mit neugestalteter gym­
nasialer Oberstufe) und an Privatschulen im deutsch­
sprachigen Ausland erworben wurden, ist die Durch­
schnittsnote durch eine Bescheinigung der oder des 
Prüfungsbeauftragten nachzuweisen. Dasselbe gilt wei­
terhin für die Zeugnisse der deutschen Reifeprüfungen, 
die am Lyzeum Alpinum in Zuoz und am Institut auf dem 
Rosenberg in St. Gallen erworben wurden. Die Durch­
schnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma 
bestimmt; es wird nicht gerundet. Bei Hochschulzugangs­
berechtigungen, die ab 1987 aufgrund einer Abschluss­
prüfung unter dem Vorsitz einer oder eines Prüfungsbe­
auftragten der Kultusministerkonferenz an deutschen 
Schulen im Ausland erworben wurden, wird die auf dem 
Zeugnis ausgewiesene, auf eine Stelle nach dem Komma 
bestimmte Durchschnittsnote von der Zentralstelle bei 
der Rangplatzbestimmung zugrunde gelegt. 

(12) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die an den 
deutsch-franzosischen Gymnasien ab dem Abiturtermin 
1982 erworben wurden, wird der in den Zeugnissen gemäß 
Artikel 30 des Abkommens zwischen der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der 
Französischen Republik vom 10. Februar 1972 (Beschluss­
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 90) ausge­
wiesene „allgemeine Notendurchschnitt" bei der Rang­
platzbestimmung zugrunde gelegt. Für die Umrechnung 
des „allgemeinen Notendurchschnitts" wird der für die 
Europäischen Schulen geltende Umrechnungsschlüssel 
gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
8. Dezember 1975 in der Fassung vom 14. Februar 1996 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. angewendet. Bei Absolventinnen und Absol­
venten der deutsch-französischen Gymnasien in Freiburg 
und Saarbrücken werden für das Abitur 1982 und 1983 die 
bis 1981 geltenden Richtlinien angewendet, sofern durch 
die Neuregelung im Einzelfall eine Verschlechterung der 
Durchschnittsnote eintritt. Die nach diesem Verfahren 
umgerechnete allgemeine Durchschnittsnote wird zu­
sätzlich zum „allgemeinen Notendurchschnitt" im 
„Zeugnis über das Bestehen des deutsch-französischen 
Abiturs" ausge,viesen und durch den Stempelzusatz 
,,Durchschnittsnote gemäß Staatsvertrag über die Ver­
gabe von Studienplätzen" gekennzeichnet. 

Anlage 4 
Ermittlung der Messzahl bei der Auswahl 

für ein Zweitstudium 
(zu § 23 Abs. 2 Satz 2) 

(1) Die Messzahl ist die Summe der Punktzahlen, die für 
das Ergebnis der Abschlussprüfung des Erststudiums 
und für den Grad der Bedeutung der Gründe für das 
Zweitstudium vergeben werden. 

(2) Für das Ergebnis der Abschlussprüfung des Erststu­
diums werden folgende Punktzahlen vergeben: 

1. Noten „ausgezeichnet" und „sehr gut" 

2. Noten „gut" und „voll befriedigend" 

3. Note „befriedigend" 

4. Note „ausreichend" 

4 Punkte; 

3 Punkte; 

2 Punkte; 

1 Punkt. 
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Ist die Note der Abschlussprüfung des Erststudiums 
nicht nachgewiesen, wird das Ergebnis der Abschluss­
prüfung mit 1 Punkt bewertet. 

(3) Nach dem Grad der Bedeutung der Gründe für das 
Zweitstudium werden folgende Punktzahlen vergeben: 

1. ,,zwingende berufliche Gründe" 9 Punkte; 
zwingende berufliche Gründe liegen vor, wenn ein 
Beruf angestrebt wird, der nur aufgrund zweier abge­
schlossener Studiengänge ausgeübt werden kann; 

2. ,,wissenschaftliche Gründe" 7 bis 11 Punkte; 
wissenschaftliche Gründe liegen vor, wenn im Hin­
blick auf eine spätere Tätigkeit in Wissenschaft und 
Forschung auf der Grundlage der bisherigen wissen­
schaftlichen und praktischen Tätigkeit eine weitere 
wissenschaftliche Qualifikation in einem anderen Stu­
diengang angestrebt wird; 

3. ,,besondere berufliche Gründe" 7 Punkte; 
besondere berufliche Gründe liegen vor, wenn die 
berufliche Situation dadurch erheblich verbessert 
wird, dass der Abschluss des Zweitstudiums das 
Erststudium sinnvoll ergänzt; 

4. ,,sonstige berufliche Gründe" 4 Punkte; 
sonstige berufliche Gründe liegen vor, wenn das 
Zweitstudium aufgrund der beruflichen Situation aus 
sonstigen Gründen zu befürworten ist; 

5. ,,keiner der vorgenannten Gründe" 1 Punkt. 

Liegen wissenschaftliche Gründe vor, ist die Punktzahl 
innerhalb des Rahmens von 7 bis 11 Punkten davon 
abhängig, welches Gewicht die Gründe haben, welche 
Leistungen bisher erbracht worden sind und in welchem 
Maß die Gründe von allgemeinem Interesse sind. Wird 
das Zweitstudium nach einer Familienphase zum Zwecke 
der Wiedereingliederung oder des Neueinstiegs in das 
Berufsleben angestrebt, kann dieser Umstand unabhän­
gig von der Bewertung des Vorhabens und seiner Zuord­
nung zu einer der vorgenannten Fallgruppen durch 
Gewährung eines Zuschlags von bis zu 2 Punkten bei der 
Messzahlbildung berücksichtigt werden. 

Anlage 5 
Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber 

nach § 35 Abs. 2 

(1) Über die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber 
entscheidet die Rektorin oder der Rektor aufgrund des 
Vorschlags einer Auswahlkommission. 

(2) Die Rektorin oder der Rektor bestellt für jeden 
Studiengang eine Auswahlkommission, die aus zwei 
Professorinnen oder Professoren und einer oder einem 
Bediensteten der Hochschulvenvaltung besteht. Für 
mehrere verwandte Studiengänge kann eine Auswahl­
kommission bestellt werden. 

(3) Die Auswahlkommission erstellt ihre Empfehlungen 
aufgrund der Bewerbungsunterlagen und eines Auswahl­
gesprächs. 

(4) Die Zulassung erfolgt in der Reihenfolge der nach 
Absatz 5 ermittelten und addierten Punktzahlen (Mess­
zahl); bei gleicher Messzahl entscheidet das Los. 

(5) Es werden folgende Punktzahlen vergeben: 

1. bis zu drei Punkte, wenn der nach § 66 Abs. 5 
Hochschulgesetz qualifizierende Abschluss mit einem 
über den Mindestanforderungen liegenden Grad der 
Qualifikation erworben wurde; 

2. bis zu fünf Punkte für eine dem Abschluss nach § 66 
Abs. 5 Hochschulgesetz entsprechende Berufstätigkeit; 

3. bis zu zwei Punkte für berufliche Erfahrungen, die im 
Hinblick auf den angestrebten Studiengang besonders 
bedeutsam sind; 

4. bis zu zwei Punkte, wenn sonstige besondere Gründe 
für die Aufnahme des Studiums sprechen. 

(6) Die nach Absatz 5 vergebenen Punktzahlen sowie 
Losentscheidungen sind aktenkundig zu machen. 

- GV. NRW. 2000 S. 500. 

Haushaltssatzung 
und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 

für das Haushaltsjahr 2000 
Vom 31. Mai 2000 

1. Haushaltssatzung 

Auf Grund der §§ 7 und 23 der Landschaftsverbands­
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas­
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 657), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. November 
1999 (GV. NRW. S. 590), in Verbindung mit §§ 77ff. der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert am 15. Juni 1999 
(GV. NRW. S. 386), hat die Landschaftsversammlung des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe mit Beschluß 
vom 10. März 2000 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2000, der die 
für die Erfüllung der Aufgaben des Landschaftsverban­
des Westfalen-Lippe voraussichtlich eingehenden Ein­
nahmen, zu leistenden Ausgaben und notwendigen Ver­
pflichtungsermächtigungen enthält, wird 

im Verwaltungshaushalt 
in der Einnahme auf 
in der Ausgabe auf 

im Vermögenshaushalt 
in der Einnahme auf 
in der Ausgabe auf 

festgesetzt. 

§ 2 

4.798.950.750 DM 
4.798.950.750 DM 

699.356.500 DM 
699.356.500 DM 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im 
Haushaltsjahr 2000 zur Finanzierung von Ausgaben im 
Vermögenshaushalt (für Investitionen und Investitions­
förderungsmaßnahmen) erforderlich ist, wird auf 
67.778.850 DM festgesetzt. 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 
der zur Leistung von Investitionsausgaben und Ausgaben 
für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jah­
ren erforderlich ist, wird auf 314.393.000 DM festgesetzt. 

§4 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushalts­
jahr 2000 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000.000 
DM festgesetzt. 

§ 5 

Die nach § 22 der Landschaftsverbandsordnung zu 
erhebende Landschaftsumlage wird auf 16,5% der für das 
Haushaltsjahr 2000 geltenden Bemessungsgnmdlagen 
festgesetzt. Die Umlage ist in Monatsbeträgen jeweils 
zum 15. eines Monats zu zahlen. 

§ 6 

1. Die im Stellenplan als künftig wegfallend (kw) be­
zeichneten Stellen dürfen nach Ausscheiden der jetzi­
gen Stelleninhaber/Stelleninhaberinnen nicht wieder 
besetzt werden. 

2. Im übrigen gelten die Bestimmungen zur Durchfüh.: 
rung der Haushaltssatzung. 

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushalts­
jahr 2000 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 23 
Abs. 2 der Landschaftsverbandsordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 79 Abs. 5 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
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dem Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 
als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 7. April 2000 
angezeigt worden. 

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit 
vom 3. 7. 2000 bis 11. 7. 2000 im Landeshaus, Münster, 
Freihen-vom Stein Platz 1, Block D, Zimmer-Nr. 295, 
öffentlich aus, und zwar jeweils montags bis donnerstags 
von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr und freitags bis 12.30 Uhr. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Landschaftsver­
bandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Verkündung nicht mehr geltend ge­
macht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be­
kanntgemacht worden, 

c) der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be­
schluß der Landschaftsversammlung vorher beanstan­
det oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich­
net worden, die den Mangel ergibt. 

Münster, den 31. Mai 2000 

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 

Schäfer 

- GV. NRW. 2000 S. 516. 
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30. 6. 2000 Ordnungsbehördliche Verordnung über das Halten, die Zucht, die _ und das Abrichten 
bestimmter Hunde (Landeshundeverordnung - LHV NRW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518b 

Die neue CD-Rom „SGV-NRW", Stand 1. Januar 2000, ist erhältlich. 

Hinweis: 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter sowie die Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung. 
Im Innenministerium ergibt sich der Zugang von der Homepage aus über das Befehlsfeld „Gesetze 
Erlasse". 
Von anderen Ressorts aus erfolgt der Zugang über „Externe Informationsangebote, Ressortübergreifende 
Informationen" und unter Landesrecht „Gesetz- und Verordnungsblatt". 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter sowie die Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW.) werden auch im Internet angeboten. 
Der Zugang ergibt sich über die Homepage des Innenministeriums NRW (Adresse: http://www.im.nrw.de) 
und dort über das Befehlsfeld „Gesetze, Verordnungen, Erlasse". 

Die Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW) ist auch auf 
CD-ROM erhältlich. Die CD-ROM gewährt auch das Recht zur Nutzung des Internet-Angebotes der 
Redaktion (GV. NRW., SGV. NRW., MBL NRW.). Bestellformulare finden sich in den Nummern 3 und 4 des 
GV. NRW. 1999, ebenso im Internet-Angebot. 

Zur Zeit befindet sich die Redaktion in einer Phase der Umstellung auf elektronische Arbeitsweise. Dies 
hat leider zur Folge, daß Ergänzungslieferungen zur SGV. NRW. nur verzögert erstellt werden können. 
Die Redaktion bemüht sich, die noch ausstehenden Nachlieferungen so schnell wie möglich zu erstellen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 
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2060 
Ordnungsbehördliche Verordnung 

über das Halten, die Zucht, 
die Ausbildung und das Abrichten 

bestimmter Hunde 
(Landeshundeverordnung - LHV NRW) 

Vom 30. Juni 2000 

Aufgrund des § 26 Abs. 1 des Ordnungsbehördengeset­
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 
(GV. NRW. S. 528), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20. Dezember 1994 (GV. NRW. S. 1115), wird für das 
Gebiet des Landes Nordrhein-Westfalen im Benehmen 
mit dem Innenministerium verordnet: 

§ 1 
Anwendungsbereich und Meldepflicht 

(1) Diese Verordnung gilt für das Halten von Hunden, 
die ausgewachsen eine Widerristhöhe von mindestens 
40 cm oder aber ein Gewicht von mindestens 20 kg 
erreichen. Darüber hinaus gilt diese Verordnung für das 
Halten, die Zucht, die Ausbildung und das Abrichten von 
Hunden, die die Kriterien nach § 2 erfüllen, sowie ferner 

A:nlagen für Hunde der Rassen der Anlagen 1 und 2 oder Kreuzun-
1 und 2 gen der darin genannten Rassen mit Hunden anderer 

Rassen oder Mischlingen, unabhängig von deren Größe 
oder Gewicht. 

(2) Das Halten eines Hundes im Sinne von Absatz 1 ist 
der zuständigen Behörde vom Halter anzuzeigen. 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

Als gefährliche Hunde im Sinne dieser Verordnung 
gelten: 

a) Hunde, die auf Angriffslust oder Kampfbereitschaft 
oder Schärfe oder andere in der Wirkung gleichste­
hende Zuchtmerkmale gezüchtet werden oder die eine 
Ausbildung zum Nachteil des Menschen, zum Schutz­
hund oder eine Abrichtung auf Zivilschärfe begonnen 
oder abgeschlossen haben, 

b) Hunde, die sich nach dem Gutachten des beamteten 
Tierarztes als bissig erwiesen haben, 

c) Hunde, die in gefahrdrohender Weise einen Menschen 
angesprungen haben, 

d) Hunde, die bewiesen haben, dass sie unkontrolliert 
Wild, Vieh, Katzen oder Hunde hetzen oder reißen. 

§ 3 
Voraussetzungen für das Halten 

von Hunden nach § 1 Abs. 1 Satz 1 

(1) Hunde, die unter den Anwendungsbereich von § 1 
Abs. 1 Satz 1 fallen, dürfen nur von Personen gehalten 
werden, die die dazu erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten (Sachkunde) besitzen und über die dafür 
notwendige Zuverlässigkeit verfügen. 

Die Kenntnisse und Fähigkeiten sind der zuständigen 
Behörde für jeden gehaltenen Hund durch eine Beschei­
nigung einer Tierärztekammer des Landes Nordrhein­
·westfalen nachzuweisen. 

(2) Als sachkundig im Sinne des Absatzes 1 gelten 

a) Personen, die seit mehr als 3 Jahren Hunde im Sinne 
von § 1 Abs. 1 Satz 1 halten, sofern es dabei zu keinen 
tierschutz- oder ordnungsbehördlich erfassten Vor­
kommnissen gekommen ist, und die dies der zuständi­
gen Behörde schriftlich versichert haben, 

b) Inhaber eines Jagdscheines oder Personen, die die 
Jägerprüfung mit Erfolg abgelegt haben, 

c) Personen, die eine Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 
Buchstabe a des Tierschutzgesetzes zur Zucht oder 
Haltung von Hunden besitzen. 

(3) Zum Nachweis der Zuverlässigkeit ist vom Halter 
ein Führungszeugnis vorzulegen (Auszug aus dem Bun­
deszentralregister). 

(4) Hunde im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 1 dürfen 
innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile auf 
öffentlichen Straßen und Plätzen sowie in öffentlichen 
Verkehrsmitteln nur angeleint geführt werden. 

(5) Für Hunde im Sinne dieser Verordnung muss der 
Abschluss einer Haftpflichtversicherung nachgewiesen 
werden. 

(6) Jeder Hund im Sinne dieser Verordnung ist dauer­
haft auf Kosten des Halters per Mikrochip zu kennzeich­
nen. Die Identität des Hundes (Rasse, Gewicht, Größe, 
Alter, Fellfarbe, Chipnummer) ist der zuständigen Be­
hörde vom Halter mitzuteilen. 

§4 
Voraussetzungen für das Halten, 

die Zucht, die Ausbildung und das Abrichten 
von Hunden der Anlagen 1 und 2 
sowie von gefährlichen Hunden 

(1) Das Halten, die Ausbildung und das Abrichten von 
Hunden der Anlagen 1 und 2, von Kreuzungen der darin 
genannten Rassen, von Kreuzungen dieser Rassen mit 
Hunden anderer Rassen oder Mischlingen sowie von 
gefährlichen Hunden im Sinne des § 2 bedürfen der 
ordnungsbehördlichen Erlaubnis. 

(2) Die Erlaubnis wird der antragstellenden Person nur 
erteilt, wenn 

1. sie das 18. Lebensjahr vollendet hat, 

2. sie ihre Sachkunde gegenüber der für den Vollzug des 
Tierschutzgesetzes zuständigen Behörde nachgewiesen 
hat, 

3. sie die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt, 

4. die der Zucht, der Ausbildung, dem Abrichten oder 
dem Halten dienenden Räumlichkeiten, Einrichtungen 
und Freianlagen eine verhaltensgerechte und aus­
bruchsichere Unterbringung ermöglichen, so dass die 
körperliche Unversehrtheit von Mensch oder Tier 
nicht gefährdet wird, 

5. die Voraussetzungen des§ 3 Abs. 3, 5 und 6 erfüllt sind. 

(3) Haltern von Hunden im Sinne des § 2 Buchstabe a 
oder der Anlage 1 wird die Erlaubnis darüber hinaus nur 
erteilt, wenn ein überwiegendes besonderes Interesse für 
das Halten, die Ausbildung oder das Abrichten nachge­
wiesen wird. Ein überwiegendes besonderes Interesse 
kann insbesondere dann vorliegen, wenn es der Bewa­
chung eines gefährdeten Besitztums dient. 

(4) Die Erlaubnis soll befristet und unter Vorbehalt des 
Widerrufs erteilt werden und kann insbesondere mit 
Bedingungen und Auflagen verbunden werden. Gegen­
stand einer Auflage kann auch die Verpflichtung zur 
Unfruchtbarmachung aufgrund des Gutachtens des be­
amteten Tierarztes sein. Auflagen können auch nachträg­
lich aufgenommen, geändert und ergänzt werden. Die 
Erlaubnis ist zurückzunehmen, wenn nachträglich be­
kannt wird, dass eine der Voraussetzungen des Absatzes 2 
bei der Erteilung der Erlaubnis nicht vorgelegen hat oder 
eine Voraussetzung nach Erteilung der Erlaubnis entfal­
len ist. 

(5) Die Zucht mit gefährlichen Hunden im Sinne von § 2 
und mit Hunden der Anlage 1 ist verboten. 

§ 5 
Zuverlässigkeit 

(1) Die erforderliche Zuverlässigkeit(§ 3 Abs. 3, § 4 Abs. 2 
Nr. 3) besitzen in der Regel Personen nicht, die insbeson­
dere 

a) wegen vorsätzlichen Angriffs auf das Leben oder die 
Gesundheit, Vergewaltigung, Zuhälterei, Land- oder 
Hausfriedensbruchs, Widerstandes gegen die Staats­
gewalt, einer gemeingefährlichen Straftat oder einer 
Straftat gegen das Eigentum oder das Vermögen, 

b) wegen einer im Zustand der Trunkenheit begangenen 
Straftat oder 

c) wegen einer Straftat gegen das Tierschutzgesetz, das 
Waffengesetz, das Gesetz über die Kontrolle von 
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Kriegswaffen, das Sprengstoffgesetz oder das Bundes­
jagdgesetz 

rechtskräftig- verurteilt Wördeii -sind; i::venri -seit -dem 
Eintritt der Rechtskraft der letzten Verurteilung fünf 
Jahre noch nicht verstrichen sind. In die Frist wird die 
Zeit nicht eingerechnet, in welcher der Antragsteller auf 
behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt wor­
den ist. 

(2) Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen ferner in 
der Regel Personen nicht, die 

a) gegen die Vorschriften des Tierschutzgesetzes, des 
Waffengesetzes, des Gesetzes über die Kontrolle von 
Kriegswaffen, des Sprengstoffgesetzes oder des Bun­
desjagdgesetzes oder gegen § 4 Abs. 1 oder § 6 Abs. 2 
und 3 dieser Verordnung verstoßen haben, 

b) aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer 
geistigen oder seelischen Behinderung Betreute nach 
§ 1896 des Bürgerlichen Gesetzbuches sind, 

c) trunksüchtig oder rauschmittelsüchtig sind oder 

d) wahrheitswidrig eine Erklärung im Sinne des § 3 
Abs. 2 Buchstabe a abgegeben haben. 

§ 6 
Halten gefährlicher Hunde und 

von Hunden der Anlagen 1 und 2 

(1) Gefährliche Hunde und Hunde der Anlagen 1 und 2, 
Kreuzungen der darin genannten Rassen, Kreuzungen 
dieser Rassen mit Hunden anderer Rassen oder Mischlin­
gen sind so zu halten, dass Menschen, Tiere oder Sachen 
nicht gefährdet werden. 

(2) Innerhalb befriedeten Besitztums sind gefährliche 
Hunde und Hunde der Anlagen 1 und 2, Kreuzungen der 
darin genannten Rassen, Kreuzungen dieser Rassen mit 
Hunden anderer Rassen oder Mischlingen so zu halten, 
dass sie dieses gegen den Willen des Hundehalters nicht 
verlassen können. 

(3) Außerhalb befriedeten Besitztums, bei Mehrfami­
lienhäusern auf Zuwegen und in deren Treppenhäusern, 
auf öffentlichen Straßen und Plätzen, in öffentlichen 
Verkehrsmitteln und in öffentlichen Räumen sind gefähr­
liche Hunde und Hunde der Anlagen 1 und 2, Kreuzungen 
der darin genannten Rassen, Kreuzungen dieser Rassen 
mit Hunden anderer Rassen oder Mischlingen an der 
Leine zu führen. Darüber hinaus müssen sie einen das 
Beißen verhindernden Maulkorb oder eine in der Wir­
kung gleichstehende Vorrichtung tragen. Der Halter oder 
eine andere Aufsichtsperson muss von der körperlichen 
Konstitution her in der Lage sein, den Hund sicher an der 
Leine zu halten; die Leine muss so beschaffen sein, dass 
der Hund sicher gehalten werden kann. Eine andere 
Aufsichtsperson als der Halter muss das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. 

(4) Die zuständige Behörde kann für Hunde der Anla­
gen 1 und 2, Kreuzungen der darin genannten Rassen, 
Kreuzungen dieser Rassen mit Hunden anderer Rassen 
oder Mischlingen - sofern diese nicht die Kriterien des § 2 
erfüllen -Ausnahmen von Absatz 3 Satz 1 und 2 zulassen, 
wenn der Hundehalter nachweist, dass eine Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit nicht zu befürchten ist. Die 
Zulassung der Ausnahme kann befristet und unter dem 
Vorbehalt des Widerrufs erteilt sowie mit Bedingungen 
und Auflagen verbunden werden. Auflagen können auch 
nachträglich aufgenommen, geändert und ergänzt wer­
den. 

§7 
Untersagung der Haltung gefährlicher Hunde 

sowie von Hunden der Anlagen 1 und 2 

(1) Die zuständige Behörde hat das Halten eines 
gefährlichen Hundes und von Hunden der Anlagen 1 
und 2 zu untersagen, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass die Erlaubnisvoraussetzungen des § 4 
Abs. 2 nicht erfüllt werden oder dass durch das Halten 
eine Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen 
oder Tieren besteht. 

(2) Eine Untersagung nach Absatz 1 sowie andere nach 
Maßgabe des Ordnungsbehördengesetzes im Einzelfall 

--getrof-fene Anordnungen -zur-Gefahrenabwehr, ·wie-Ver--
haltenstherapierung, Unfruchtbarmachung, Unterbrin­
gung in einem Tierheim, Sicherstellung und Einschläfe­
rung sind unter Beachtung tierschutzrechtlicher Vor­
schriften unabhängig davon zulässig, ob eine Erlaubnis 
nach § 4 beantragt oder erteilt worden ist. 

(3) Das Halten eines Hundes im Sinne von § 2 oder im 
Sinne der Anlagen 1 oder 2 kann auch untersagt werden, 
weil eine Erlaubnis nach§ 4 nicht innerhalb einer von der 
zuständigen Behörde gesetzten Frist beantragt wurde 
oder danach nicht erteilt wurde. 

§ 8 
Zuständigkeiten 

Zuständige Behörde im Sinne dieser Verordnung ist die 
örtliche Ordnungsbehörde. 

§ 9 
Ausnahmen vom Anwendungsbereich 

Diese Verordnung findet auf Diensthunde der Bundes­
und Landesbehörden sowie auf Diensthunde der Gemein­
den und Gemeindeverbände keine Anwendung. 

§ 10 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr­
lässig 

1. entgegen § 1 Abs. 2 das Halten eines Hundes nicht 
anzeigt, 

2. entgegen § 3 Abs. 1 einen Hund hält, ohne die 
erforderliche Sachkunde nachzuweisen, 

3. entgegen § 3 Abs. 2 Buchstabe a wahrheitswidrig eine 
Erklärung abgibt, 

4. entgegen § 3 Abs. 4 Hunde im Sinne von § 1 Abs. 1 
Satz 1 innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile 
auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie in öffentli­
chen Verkehrsmitteln nicht angeleint führt, 

5. entgegen § 3 Abs. 5 keine Haftpflichtversicherung 
nachweist, 

6. entgegen § 3 Abs. 6 einen Hund nicht dauerhaft per 
Mikrochip kennzeichnet, 

7. entgegen§ 4 Abs. 5 mit gefährlichen Hunden im Sinne 
von § 2 oder Hunden der Anlage 1 züchtet, 

8. entgegen § 6 Abs. 2 gefährliche Hunde und Hunde der 
Anlagen 1 und 2, Kreuzungen der darin genannten 
Rassen, Kreuzungen dieser Rassen mit Hunden ande­
rer Rassen oder Mischlingen innerhalb befriedeten 
Besitztums nicht so hält, dass sie dieses gegen den 
Willen des Hundehalters nicht verlassen können, 

9. entgegen § 6 Abs. 3 Satz 1 gefährliche Hunde und 
Hunde der Anlagen 1 und 2, Kreuzungen der darin 
genannten Rassen, Kreuzungen dieser Rassen mit 
Hunden anderer Rassen oder Mischlingen nicht an der 
Leine führt oder entgegen § 6 Abs. 3 Satz 2 gefährli­
chen Hunden und Hunden der Anlagen 1 und 2 sowie 
Nachkommen aus Kreuzungen mit den darin genann­
ten Rassen oder Mischlingen keinen Maulkorb oder 
eine in der Wirkung gleichstehende Vorrichtung auf­
setzt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu zweitausend Deutsche Mark (1.022 EURO) geahn­
det werden. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des§ 36 Abs. 1 Nr. 1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die örtliche 
Ordnungsbehörde. 

§ 11 
Kommunale Rechtsvorschriften 

Kommunale Rechtsvorschriften über das Halten von 
Hunden einschließlich von Anleingeboten bleiben unbe­
rührt, soweit diese Vorschriften nicht gefährliche Hunde 
im Sinne dieser Verordnung besonders betreffen. 
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§ 12 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, 

Übergangsregelungen 

(1) Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün­
dung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ordmmgsbehördliche 
Verordnung über die Zucht, die Ausbildung, das Abrich­
ten und das Halten gefährlicher Hunde (GeffiuVO NRW) 
vom 21. September 1994 (GV. NRW. S. 1086) außer Kraft. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 treten in Kraft 

a) § 1 Abs. 2 für die in § 1 Abs. 1 Satz 1 genannten Hunde 
ein Jahr nach Inkraft<,eten dieser Verordnung, 

b) § 3 Abs. 1 bis 3, 5 und 6 am 1. Januar 2002, 

c) § 10 Abs. 1 Nr. 1 für di" in§ 1 Abs.l Satz 1 genannten 
Hunde ein Jahr nach I1 ·~rafttreten dieser Verordnung, 

d) § 10 Abs. 1 Nr. 2 am 1. Januar 2002, 

e) § 10 Abs. 1 Nr. 3 am 1. Januar 2002, 

f) § 10 Abs. 1 Nr. 5 am 1. Januar 2002, 

g) § 10 Abs. 1 Nr. 6 am 1. Ja11 rnr 2002, 

(3) Die Vorschriften des § 3 Abs. 2 Buchstabe a gelten 
für Personen, die am 1. .Januar 2002 Hunde im Sinne von 
§ 1 Abs. 1 Satz 1 seit mehr als drei Jahren halten. 

(4) § 4 Abs. 3 gilt nicht im Hinblick auf Hunde nach § 2 
Buchstabe a oder Anlage 1, die zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Verordnung von einer bestimmten 
Person gehalten werden. 

Düsseldorf, den 30. Juni 2000 

Die lVIinisterin 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

1. Akbas 
2. Berger de Brie (Briard) 
3. Berger de Beauce (Beauceron) 
4. Bullmastiff 
5. Carpatin 
6. Dobermann 
7. Estrela-Berghund 
8. Kangal 
9. Kaukasischer Owtscharka 

10. Mittelasiatischer Owtscharka 
11. Südrussischer Owtscharka 
12. Karakatschan 
13. Karshund 
14. Komondor 
15. Kraski Ovcar 
16. Kuvasz 
17. Liptak (Goralenhund) 
18. Maremmaner Hirtenhund 
19. Mastiff 
20. Mastin de los Pirineos 
21. Mioritic 
22. Polski Owczarek Podhalanski 
23. Pyrenäenberghund 
24. Raffeiro do Alentejo 
25. Rottweiler 
26. Slovensky Cuvac 
27. Sarplaninac 
28. Tibetanischer Mastiff 
29. Tornjak 

Anlage 2 

Bärbel Höhn - GV. NRW. 2000 S. 518b. 

1. American Staffordshire Terrier 
2. Pitbull Terrier 
3. Staffordshire Bullterrier 
4. Bullterrier 
5. Mastino Napolitano 
6. lVIastino Espanol 
7. Bordeaux Dogge 
8. Dogo Argentino 
9. Fila Brasileiro 

10. Römischer Kampfhund 
11. Chinesischer Kampfhund 
12. Bandog 
13. Tosa Inu 

Anlage 1 

Einzelpreis dieser Nummer 2,20 Di\1 
zuzügl. Porto- und Versandkosten 

Bestellungen, Anfragen usw. sind an den A. Bagel Verlag zu richten. Anschrift und Telefonnummer wie folgt für 
Abonnementsbestellungen: Grafenberger Allee 100, Fax (0211) 9682/229, Tel. (0211) 9682/238 (8.00-12.30 Uhr), 40237 Düsseldorf 

Bezugspreis halbjährlich 57,- DM (Kalenderhalbjahr). Jahresbezug 114,- DM (Kalenderjahr), zahlbar im voraus. Abbestellungen für Kalenderhalbjahres­
bezug müssen bis zum 30. 4. bzw. 31. 10., für Kalenderjahresbezug bis zum 31. 10. eines jeden Jahres beim A. Bagel Verlag vorliegen. 

Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Erscheinen anerkannt. 

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten. 
Einzelbestellungen: Grafenberger Allee 100, Fax (0211) 9682/229, Tel. (0211) 9682/241, 40237 Düsseldorf 

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages - in welcher Form auch immer - bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur aufgrund schriftlicher 
Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Nordrhein-Westfalen 
möglichst innerhalb eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten 
vorzubeugen. Wenn nicht innerhalb von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht. 

Herausgeber: Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Haroldstraße 5, 40213 Düsseldorf 
Herstellung und Vertrieb im Namen und für Rechnung des Herausgebers: A. Bagel Verlag, Grafenberger Allee 100, 40237 Düsseldorf 

Druck: TSB Tiefdruck Schwann-Bagel, Düsseldorf und Mönchengladbach 
lSSN 0177-5359 
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